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"5IINLEITUNG 

I. 

Für die Sicherheit der Menschen in Österreich 
zu sorgen, ist eine umfassende Aufgabe, die sowohl 
Maßnahmen für die soziale und wirtschaftliche 
Sicherheit als auch Maßnahmen für die persönliche 
Sicherheit umfaßt. In der Regierungserklärung vom 
5. November 1975 wird dazu festgestellt: 

"Die persönliche Sicherheit jedes r-U tbürgers 
soll durch den personellen und technischen Ausbau 
von Kriminalpolizei, Polizei und Gendarmerie weiter 
ge\'lährleistet werden. Neben der wirtschaftlichen und 
sozialen Sicherheit hat eine moderne Exekutive für 
die persönliche Sicherheit des einzelnen und die 
Sicherheit des Eigentums zu sorgen." 

In Erfüllung dieser AUfgabe hat die österreichi­
sche Bundesregierung - im Bereich der Bundesmini­
sterien für Inneres und für Justiz - bereits zahl­
reiche Maßnahmen gesetzt, um die Verbrechensvorbeugung, 
die Aufklärung von Straftaten und die Strafrechtspflege 
wirksamer zu gestalten. Die Bemühungen um den Schutz 
der Menschen vor schwerer Kriminalität dürfen nie auf­
hören. Immer kann man noch mehr tun. Die Bundesregie­
rung wird ihre Anstrengungen zum Schutz der persönli-

" chen Sicherheit der Bürger dieses Landes fortsetzen 
und weiter verstärken. 

11. 

Es entspricht einer auf eine Entschließung des 
Nationalrates vom 18. Dezember 1970 zurückgehendenUbung, 
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daß die Bundesregierung jährlich dem Nationalrat einen 
Bericht vorlegt, der an Hand der statistischen Unter­
lagen einen Uberblick auf die aktuellen Kriminalitäts­
verhältnisse in Österreich bietet, ein Bild von der 
Tätigkeit der Hsterreichischen Strafrechtspflege ver­
mi ttel t und die bereits getroffenen bzw·. in Vorberei­
tung befindlichen Maßnahmen zur Verbesserung der inne~ 
ren Sicherheit darstellt. 

111. 

Bei der Gestaltung des Berichtes wurden die ~~­
regungen berücksichtigt, die bei der parlamentarischen 
Behandlung der früheren Berichte gemacht wurden. 

Dem vorliegenden Bericht sind mehrere Unterlagen 
beigefügt, von denen das Heft 2 eine kriminalsta­
tistische Darstellung, das Heft 3 eine von Univ.Prof. 
Dr. BERTEL von der Universität 1nnsbruck verfaßte 
Untersuchung über die Kriminalität und Strafrechts­
pflege in Österreich, in der Bundesrepublik Deutsch­
land und in der Schweiz, das Heft 4 eine von Dr. 
PILGRtJi vom Ludwig Bol tzmann-1nsti tut für Kriminal­
soziologie verfaßte Untersuchung zu dem Thema "Sicher­
heitsbericht aus sozialwissenschaftlicher Sicht" 
und das Heft 5 eine von Univ.Prof. Dr. NO"YIAKOlTSK1 
verfaßte Untersuchung zur gerichtlichen Strafen­
praxis nach dem neuen Strafgesetzbuch enthält . 
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A. KRIMINALITÄT IM JAHR 1976 

I. Vorbemerkungen 

1. Polizeiliche Anzeigenstatistik, Gerichtliche 
Verurteiltenstatistik und Statistik der 
Rechtspflege 

Die gerichtlich strafbaren Handlungen wer~ 
" den einerseits durch die Polizeiliche Kriminal­
statistik des Bundesministeriums für Inneres (Anzeigen­
statistik) und andererseits durch die Gerichtliche 
Kriminalstatistik des Österreichischen Statistischen 
Zentralamtes (Verurteiltenstatistik) erfaßt. Ferner 
gibt über sie auch die Statistik der Rechtspflege mittel­
bar Aufschluß, die gleichfalls vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt geführt wird. 

Die Anzeigenstatistik weist die bekannt ge­
wordenen Fälle, die durch Ermittlung eines Tatverdäch­
tigen geklärten Fälle und die als Verdächtige einer 
strafbaren Handlung ermittelten Personen aus. Die An­
zeigenstatistik stützt sich auf den durch die sicher­
heitsbehördlichen Ermittlungen erhärteten Verdacht in 
dem Zeitpunkt, in dem die Sicherheitsbehörde Anzeige 
an die Justizbehörden erstattet. Der Anzeigenstatistik 
liegt die rechtliche Beurteilung durch die Sicherheits­
behörde zu dem erwähnten Zeitpunkt zugrunde. 

Die Gerichtliche Kriminalstatistik ist eine 
Personenstatistik, die die durch die Strafgerichte 
rechtskräftig Verurteilten erfaßt. Ihre Grundlage ist 
der Stand des Strafregisters, das von der Bundespolizei­
direktion Wien geführt wird. Die Gerichtliche Kriminal-
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statistik stellt nicht bloß auf einen vorläufigen Tat­
verdacht, sondern auf die rechtskräftige Verurteilung ab. 

___ ... ___ . _. ___ ._ ... _ •...• ' . __ . - ............ ___ .. _._, _" ... ___ ...... _ ... _____ ... ______ . __ . __ . ____ ._._~ ... _ .. --.0"._ ... ____ . 

Die Gerichtliche Kriminalstatistik gibt ein Bild vom 
Personenkreis der rechtskräftig Verurteilten, ist 
aber keine Deliktsstatistik. 

Die Statistik der Rechtspflege, die gleichfalls 
vom Österreichischen Statistischen Zentral amt jährlich 
verHffentlicht wird, stellt neben der Tätigkeit der Ge­
richte (etwa Geschäftsanfall, Anteil der Freisprüche, 
Anzahl der Rechtsmittel) auch die Tätigkeit der Staats­
anwaltschaften (Einstellungs- und Anklagehäufigkeit) dar, 
ist aber nicht deliktsbezogen. 

Erst die Gesamtheit dieser verschiedenen statisti­
schen Angaben ermöglicht einen Uberblick über die bekannt 
gewordene Kriminalität. 

2. Statistisch erfaßte Kriminalität und Dunkelfeld 

Statistisch gesicherte Aussagen sind nur über die 
den SicherheitsbehHrden bekannt gewordenen Delikte mHglich. 

Uber die "verborgene Kriminalität", das sog. Dunkelfeld, 
gibt es in Österreich keine wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Dunkelfeldforschung gibt es auch in anderen Ländern nur in 
einem äußerst engen Umfang. Das genaue Ausmaß der nicht 
bekannt gewordenen Kriminalität entzieht sich einer be­
weiskräftigen Feststellung. Für dieses Dunkelfeld liegen 
meist nur Schätzungen vor, die nur zu einem geringen Teil 
durch empirische Untersuchungen belegt sind. _Zudem ist 
das Dunkelfeld für die verschiedenen Tatbestände ver-
schieden hoch. Dies ist zu einem Teil auf eine unter­
schiedliche Anzeigeintensität der BevHlkerung zurück­
zuführen. Bei einigen Deliktsgruppen stimmt die Anzahl der 
angezeigten Delikte mit der der tatsächlich begangenen 
wei testgehend übereinj s'o auch bei einigen Erscheinungs-
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formen der Vermögenskriminalität, insbesondere beim 
Bankraub und dort, wo eine Versicherungsleistung von 
der Anzeigeerstattung abhängig gemacht wird. Anderer­
seits ist bei anderen Deliktsgruppen mit einer geringen 
Anzeigeintensität zu rechnen, wie z. B. bei vlirtschafts­
straftaten, strafbaren Handlungen gegen Unmündige oder 
Abhängige oder auch bei geringfügigen Diebstählen oder 
beim Betrug, bei Erpressung oder Nötigung; sei es, daß 
das Opfer die Unannehmlichkeiten und die Bloßstellungen 
der Anzeigeerstattung scheut oder ihm eine Verfolgung 
des Täters·nicht "dafürsteht". 

Bei einigen Deliktsgruppen wiederum ist das Bekannt­
werden. der gerichtlich strafbaren Handlungen praktisch 
ausschließlich auf die Erhebungstätigkeit der Sicherheits­
behörden oder der Finanzbehörden zurückzuführen. Das 
Steigen der Anzahl der bekannt gewordenen Delikte nach 
dem Suchtgiftgesetz 1951 ist nicht ausschließlich die 
Folge einer tatsächlichen Zunahme der Rauschgiftkrimi­
nalität. Sicherlich ist hier auch von Bedeutung, daß es 
den Sicherheitsbehörden durch verstärkten Einsatz in fort­
schreitendem Maße gelingt, das Dunkelfeld in diesem Krimi­
nalitätsbereich aufzuhellen. Im besonderen Maße trifft dies 
auf den außerordentlich starken Anstieg der statistisch 
ausgewiesenen Delikte nach dem Suchtgiftgesetz 1951 vom 
Jahr 1969 auf das Jahr 1970 um 263 % zu. Statistische 
Kriminalitätssteigerungen signalisieren daher - wie dies 
übrigens auch der Präsident des Bundeskriminalamtes Wies­
baden Dr. Horst HEROLD in einem in der Kriminalistik 1976 
S. 377 ff. veröffentlichten Vortrag unter dem Titel 
"Ist die Kriminalitätsentwicklung - und damit die Sicher­
heitslage - verläßlich zu beurteilen? It ausführt -
keineswegs zwangsläufig eine Kriminalitätszunahme, son­
dern können auch auf eine vermehrte Aufhellung des 
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Dunkelfeldes durch die Polizei oder durch Anzeigen zu­
rückzuführen sein. Dies gilt selbstverständlich auch 
im umgekehrten Sinn. Daraus ergibt sich, daß Schlüsse 
unmittelbar aus statistischen Gesamtzahlen nur eine ge­
ringe Aussagekraft haben (Göppinger, Kriminologie 2. Aufl. 
S. 72). Es bedeutet aber nicht, daß auch an Hand der Krimi­
nalstatistiken nur unzuverlässige Rückschlüsse auf die 
tatsächlichen Kriminali tätsverhäl tnisse möglich \oJären. 
RUckschlüsse sind jedenfalls unter Berücksichtigung der 
dargestellten Einflüsse möglichst für die einzelnen Tat­
bestände bzw. Tatbestandsgruppen vorzunehmen. Mit dieser 
Einschränkung kann sicherlich von einem Steigen oder 
Sinken der statistisch ausgewiesenen Kriminalität auf 
die Entwicklung der tatsächlichen Kriminalitätsverhält­
nisse geschlossen werden. 

Zur Problematik einer Dunkelfeldforschung hat 
der Bundesminister für Inneres in Beantwortung einer 
parlamentarischen Pnfrage (1111/J-NR/77) am 19. April 1977 
auf folgendes hingewiesen: 

Die Ergebnisse einer Dunkelfeldforschung können 
nur Ungefährwerte sein und \oJären fast nur für 
die Wissenschaft interessant. 

Um Entwicklungen feststellen zu können, müßten 
die Untersuchungen ständig wiederholt werden. 

Die Tendenzen dieser Entwicklungen lassen sich 
z.B. für kriminalpolizeiliehe Zwecke bei Berück­
sichtigung aller möglichen Einflüsse (z.B. Änderung 
der gesetzlichen Vorschriften, der Anzeigebereit­
schaft, der polizeilichen Maßnahmen, der alters­
mäßigen Zusammensetzung der Bevölkerung) auch ohne 
Dunkelfeldforschung aus der Polizeilichen Kriminal­
statistik annähernd erkennen. 
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Die hohen Kosten der Dunkelfeldforschung stehen 
in keinem Verhältnis zu den geringen derzeit er­
kennbaren Möglichkeiten, aus dem Ergebnis unmittel­
bare kriminalpolizeiliche Maßnahmen abzuleiten. 

3. Strafrechtsreform und Kriminalstatistik 

Mit 1. Jänner 1975 ist das neue Strafgesetzbuch 
in Kraft getreten. Das neue Strafgesetzbuch geht von 
anderen Deliktskategorien und Deliktsgruppierungen aus, 
als sie sich nach dem früheren Strafgesetz 1945 ergaben. 
Dies hat sehr weitgehende Folgen für die statistische Dar­
stellung der Kriminalitätsentwicklung. Diese Änderungen 
sind tiefgreifender als die statistische Bedeutung der 
Entkriminalisierung durch das neue Strafrecht, wodurch 
die Grenzen des Bereiches gerichtlicher Strafbarkeit ins­
gesamt neu abgesteckt wurden. Dazu kommt, daß die Reform 
des Fahrlässigkeitsstrafrechts, die sich sicherlich 
mengenmäßig sehr erheblich auswirkt, bereits durch das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1971 vorweggenommen worden ist. 

Die Änderungen in der Deliktsgruppierung und in 
den Deliktskategorien - Verbrechen und Vergehen statt 
Verbrechen, Vergehen und Übertretung - berühren auch die 
Gestaltung des vorliegenden Berichtes. Davon ausgehend, 
daß er ebenso wie die früheren Berichte sich in erster 
Linie mit der Schwerkriminalität im herkömmlichen Sinn 
befassen soll, beschränken sich die kriminalstatistischen 
Ausführungen dieses Berichtes im allgemeinen auf den Be­
reich der Verbrechen; wie bisher werden dabei die Ver­
brechen gegen Leib und Leben, gegen fremdes Vermögen und 
gegen die Sittlichkeit gesondert behandelt. 
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Bei Vergleichen mit früheren Berichten ist dabei 
zu berücksichtigen, daß sowohl die Verbrechenskategorie 
des neuen Strafgesetzbuches eine andere ist als die des 
früheren Strafgesetzes 1945 als auch die genannten Delikts­
gruppierungen, die nunmehr auf der Abschnittsgliederung 
des neuen Strafgesetzbuches aufbauen, zum Teil andere 
Delikte umfassen als die Verbrechens gruppierungen der 
früheren Berichte (und zwar trotz gleicher Bezeichnung). 
Dazu im einzelnen: 'Während es für den Verbrechens begriff 
des früheren Strafgesetzes 1945 kein einheitliches Kriterium 
gab, sondern die Kategorie Verbrechen, Vergehen oder Uber­
tretungen für jedes Delikt gesondert festgesetzt war, sind 
nach § 17 des neuen Strafgesetzbuches Verbrechen "vorsätz­
liche Handlungen, die mit lebenslanger oder mit mehr als 
dreijähriger Freiheitsstrafe bedroht sind". Im Justizaus­
schußbericht wird dazu ausgeführt, daß damit sowohl die 
Hochkriminalität als auch der obere Bereich der mittel­
schweren Kriminalität erfaßt werden. Demzufolge stellt der 
Verbrechensbegriff für den vorliegenden Bericht von der ge­
nannten Zielsetzung her sicherlich eine geeignete Grenze 
dar. Dies hat aber zur Folge, daß in der Deliktsgruppe 'Ver­
brechen gegen Leib und Leben"anders als in den früheren Be­
richten das Delikt der schweren Körperbeschädigung nicht 
schlechthin, sondern nur bei Dauerfolgen (§ 85 StGB) oder 
bei Absichtlichkeit (§ 87 StGB) aufscheint. In bezug auf 
die Deliktsgruppe "Verbrechen gegen fremdes Vermögen" hat 
sich einerseits die verbrechensqualifizierende Wertgrenze 
des Diebstahls nach oben verschoben; andererseits umfaßt 
diese Deliktsgruppe nunmehr auch das Verbrechen der 
schweren Sachbeschädigung. Im einzelnen darf dazu auf die 
Erläuterungen bei den einzelnen Deliktsgruppen hingewiesen 
werden. 
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4. Begriffserläuterungen 

Die auf je 100.000 Einwohner bezogene Anzahl 
bekannt-gewordener strafbarer Handlungen wird im vor­
liegenden Bericht als''Häufigkeitszahl (HZ)" bezeichnet, 
die auf gleicher Basis bezogene Anzahl der ermittelten 
Tatverdächtigen als "Kriminalitätsbelastungszahl (KEZ)". 
Die Belastung der einzelnen Altersgruppen der Bevölkerung 
mit ermittelten Tatverdächtigen wird durch1die "Besondere 
Kriminalitätsbelastungszahl (BKBZ)" ausgedrückt. Die 
Verwendung der Häufigkeitszahl und der Kriminalitäts­
belastungszahlen vermeidet die sonst gegebene Verfälschung 
einer Aussage über die Kriminalitätsentwicklung über län­
gere Zeiträume infolge Zu- oder Abnahme der Bevölker~~g. 

Unter der "Verurteiltenbelastungszahl" ist die An­
zahl der gerichtlich verurteilten Personen je 100.000 

der strafmündigen Bevölkerung Österreichs zu verstehen. 
Sie ermöglicht ebenso wie die schon genannte Häufig­
keitszahl Vergleiche über längere Zeiträ~e, ohne daß 
diese durch eine Bevölkerungsab- oder -zunahme verfälscht 

. würden. 

5. Unterlagen 

Der vorliegende Bericht stützt sich auf die Zahlen 
der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 1976. Die 
Gerichtliche Kriminalstatistik liegt in veröffentlichter 
Form zuletzt für die Jahre 1973 und 1974 vor. Das Öster­
reichische Statistische Zentral amt hat jedoch für die 
Jahre 1975 und 1976 dem Bundesministerium für Justiz 
Unterlagen zur Verfügung gestellt, aus denen die delikts­
bezogenen Verurteiltenzahlen für diese Jahre entnomwen 

für das Jahr 197b 
werden konnten. Ferner konnten die lahlen der/bisher noch 
nicht veröffentlichten Statistik_der Rechtspflege des Öster­
reichischen Statistischen Zentralamtes verwendet werden. 
Schließlich \oJurc.en die ·~'lahrnehmu!1gsberichte der Oberstaats­
an\'lal tschaften und im jeweils erwähnten Umfang Berichte 
der staatsanwaltschaftlichen Behörden herangezogen. 
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11. Die Kriminalität im Jahre 1976 nach 
der Polizeilichen Anzeigenstatistik 

In diesem Teil werden die Daten der Polizeilichen 

Kriminalstatistik des Jahres 1976 hinsichtlich Gesamt-

zahl aller gerichtlich strafbaren Handlungen, aller Ver­

brechen und der Verbrechensgruppen, der Suchtgiftdelikte 

und der Schußwaffenverwendung sowie der Altersstufen der 

ermittelten Tatverdächtigen dargestellt. 

Die Entwicklung der Zahlen der Polizeilichen Kriminal­

statistik in den letzten zehn Jahren ist ... imHeft 2 (Krimi­

nalstatistik) tabellarisch und graphisch dargestellt. 

1. Gerichtlich strafbare Handlungen, insgesamt 

a) Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Im Jahre 1976 wurden den Sicherheitsbehörden 304.501 

gerichtlich strafbare Handlungen bekannt. Zu diesen 

strafbaren Handlungen zählen auch 39.919 Delikte,die 

im Straßenverkehr begangen wurden. Bezogen auf 

100.000 Einwohner ergibt sich für strafbare Hruldlungen 

insgesamt die Häufigkeitszahl (HZ) 4.049 und ohne 

Straßenverkehr die HZ 3.518. 71.000 Fälle wurden als 

Verbrechen qualifiziert. Die HZ hiefür beträgt 944. 

b) Aufgeklärte strafbare Handlungen 

Im Jahre 1976 wurden 56 Prozent aller bekanntgewordenen 

gerichtlich strafbaren Ha~dlungen bzw. 50 Prozent aller 

gerichtlich strafbaren Handlungen unter Ausschluß der 

im Straßenverkehr begangenen und 33 Prozent aller Ver­

brechen geklärt. 
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c) Ermittelte Tatverdächtige 

In den folgenden Tabellen sind die absoluten 

Zahlen aller ermittelten Tatverdächtigen und 

die dazugehörigen Besonderen Kriminalitätsbe­

lastungszahlen (BKBZ) ausgewiesen. 

Alle gerichtlich strafbaren Handlungen 
(Verbrechen und Vergehen) 

Anzacl der 
Altersgruppe ermittelten BKBZ 

Tatverd. 

14 - unter 18 Jahre 16.971 3.647 

18 - unter 20 Jahre 14.689 6.839 

20 - unter 25 Jahre 29.507 5.732 

25 - unter 40 Jahre 59.947 4.034 

40 Jahre und älter 39.069 1.224 

Die stärkste Belastung weist die Altersgruppe von 

18 bis unter 20 Jahren auf, gefolgt von der Alters-

. gruppe von 20 bis unter 25 Jahren. An dritter Stelle 

folgt die Altersgruppe von 25 bis unter 40 Jahre, 

während die Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) an 

vorletzter Stelle liegen. 
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Alle gerichtlich strafbaren Handlungen, 
ausgenommen im Straßenverkehr begangene 

Anzahl der 
Altersgruppe ermittelten BKBZ 

Tatverd. 

14 - unter 18 Jahre 14.184 3.048 

18 - unter 20 Jahre 10.759 5.010 

20 - unter 25 Jahre 21.546 4.186 

25 - unter 40 Jahre 440050 2.965 

40 Jahre und älter 26.428 828 

Alle Verbrechen 

Anzahl der 
Altersgruppe "ermittelten BKBZ 

Tatverd. 

14 - unter 18 Jahre 30181 684 
.. 

1.656 18 - unter 20 Jahre 2.269 

20 - unter 25 Jahre 3.763 731 

25 - unter 40 Jahre 5.419 365 

40 .Jahre und älter 2.200 69 

In beiden Fällen weist die Altersgruppe von 

18 bis unter 20 Jahren die stärkste Belastung auf, 

gefolgt von der Altersgruppe von 20 bis unter 25 Jahren, 

während die Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) an 

dritter Stelle liegen. 
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a. Verbrechen gegen Leib und Leben 

a) Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Im Jahre 1976 wurden 348 Verbrechen gegen Leib und 

Leben angezeigt, die rund 0,45 Prozent aller Delikte 

(Verbrechen und Vergehen) gegen Leib und Leben und 

0,11 Prozent aller gerichtlich strafbaren Handlungen 

bilden. Berechnet man wieviele Verbrechen gegen Leib 

und Leben auf je 100 000 Einwohner entfielen, dann 

ergibt sich die Häufigkeitzahl (HZ) 4,6. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die in diese 

Deliktsgruppe fallenden Verbrechenstatbestände, so­

weit sie für die Beurteilung der Kriminalität we­

sentlich erscheinen, statistisch aufgegliedert. 

Be k a n n t g e wo r den e F ä 1 1 e 

Strafbare 1975 1976 
Veränderung HZ AufkäfVIqs-Handlungen zu- Vorjahr 1976 

ProZlflt quote, Prozlflt 

Mord § 75 StGB 
(inkl.Versuch) 

181 117 -35.,4% 1,5 9210 

Totschlag 6 10 + 6,6% 0,1 100% 
§ 76 StGB 
Körperverletzung 41 51 +24,4% 0,6 - 94% 
mit Dauerfolgen 
§ 85 StGB 
Körperverletzung 40 33 -17,5% 0,4 100% 
mit tödl.Ausgang 
§ 86 StGB 
Absichtl.schwere 80 86 + 7,5% 1,1 92% 
Körperverletzung 
§ 87 StGB 

.-"." . - .- . -- .. .. -.- ... --- .'--'-'.~ .- .- ._. _.-. .. ".- -~ _. . .-. - .- -- --_.' -~-' . >.-. '-'" . "- . ." .. I 
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Von dal 117 ausgewiesenen Fällen des Mordes 

waren 65 (55 Prozent) Mordversuche, d.h. 

52 vollendeten Morden stehen 65 Mordver­

suche gegenüber. Bei den zehn ausgewiesenen 

Fällen des Totschlages handelt es sich in 

zwei Fällen (20 Prozent) um einen ver­

suchten Totschlag, d.ho 8 vollendeten De­

likten stehen 2 Versuche des Totschlages 

entgegen. 

b) Aufgeklärte strafbare Handlungen 

Von den Verbrecbenstatbeständen der straf­

baren Handlungen gegen Leib und Leben 

wurden im Jahre 1976 92,5 Prozent geklärt. 

Pie Aufklärungsquoten einzelner Tatbe­

stände sind in der Tabelle in lit.a aus­

gewieseno 

c) Ermittelte Tatverdächtige 

In der folgenden Tabelle sind die absoluten 

Zahlen der ermi.ttel ten Tatverdächtigen der 

Deliktsgruppe "Verbrechen gegen Leib und 

Leben" und die dazugehörigen Besonderen 

Kriminalitätsbelastungszahlen (BKBZ) ausge­

wiesen. 
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Anzahl der 
Altersgruppe ermittelten BKBZ 

Tatverdächtg. 

14 - unter 18 Jahre 16 3 
18 - unter 20 Jahre 26 12 
20 -- unter 25 Jahre 73 14 
25 - unter 40 Jahre 145 10 
40 Jahre und älter 75 2 

Aus der obenstehenden Tabelle läßt sich die 

stärkste Belastung mit Verbrechen gegen Leib 

und Leben bei der Altersgruppe der 20 bis unter 

25-jährigen feststellen, gefolgt von der Alters­

gruppe der 1$ bis unter 20-jährigen, während die 

Jugendlichen, d.s. die 14 bis unter 18-jährigen, 

an vorletzter Stelle liegen. 

3. Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

a) Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Im Jahre 1976 wurden insgesamt 65 317 Verbrechen 

gegen fremdes Vermögen bekannt, die 32,5 Prozent 

aller strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen 

(Verbrechen und Vergehen) bilden. Auf je 100 000 

Einwohner entfielen 869 Verbrechen dieser Delikts-

gruppe. 
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In der folgenden Tabelle· sind die Verbrechens­

tatbestände der strafbaren Handlungen gegen fremdes 

Vermögen statistisch aufgegliedert, soweit sie für 

die innere Sicherheit bedeutsam erscheinen. 

Be ka n n tg e w 0 r den e F ä 1 1 e 

I 
Strafbare '1eräncel"J/19 HZ 
Handlungen . 1975 1976 ZUG V GI' jahr 1976 

Prozmt 

Schwere Sachbe- 364- 262 -19,8% 3,4 
schädigung 
§ 126 StGB 
Schwerer Diebstahl 20262 1.753 -22,5% 23,2 
§ 128 StGB 
Diebstahl durch Ein- 58.800 t>9.362 + 1~ 789,3 
bruch § 129 Z 1 I bis 3StGB 
Qual. Diebstahl I 863 713 . cd.. 9,4 -17, 4/~ 
§§19 Z 4, 130 StGB 
Räuber. Diebstahl 77 84 + 9,1% 1,1 
§ 131 StGB 
Raub § 142,143 StGB ·828 968 +16,9% 12,8 

Erpressung 410 410 - 5,4 
§§ 144, 145 StGB 

I A.Jfkär.K1qs-
I 

Ql!ote, f'r(lxmt 

32~ 

37% 

I 25% 

I 
1251% 

69~ 

55% 
7ofo 

• 
1.569 - 8,0% 

j 

Qual. Betrug 1.443 19,1 
100% .. 1 §§ 147 (3), 148 StGB 

'.:: .... - ....... - "~.-
.. "- -_.. ~'. ,,-

Aus dieser Aufschlüsselung ergibt sich,-daß dem 

Diebstahl durch Einbruch gem. § 129 Z 1 bis 3 StGB mtt 

einem Prozentanteil von ca. 90 Prozent an allp.n Verbrechen 

gegen fremdes Vermögen unter den Verbrechenstatbeständen 

zahlenmäßig die größte Bede'l.tung zukommt. 

III-91 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Heft 1 (gescanntes Original)22 von 124

www.parlament.gv.at



- 17 -

Eine Unterscheidung der Einbruchsdiebstähle nach 

Tatörtlichkeit .und Tatobjekt ergibt, daß der 

Einbruchsdiebstahl in 24.689 Fällen den Tatort "Straße" 

aufweist, und zwar bei Diebstählen von, an und aus 

Kraftfahrzeugen(12.702 Fälle), bei Diebstählen aus 

Kleingeldkassen von öffentlich aufgestellten Zeitungs­

ständern, in welche d~s Geld für die Zei tu..llgen einzu­

werfen ist (6.349 Fälle), bei Diebstählen von Fahr­

rädern (2.528 Fälle)urid bei Diebstählen aus Automaten, 

Auslagen und Kiosken (3.110 Fälle). Dazu kom,-nen 

3.523 Einbrüche in Bauhütten oder Lagerplätze. 

Dem stehen 9.247 Einbrüche in Büro- oder Ge­

schäftsräume gegenüber. In ständig benützte Wohnob­

jekte wurde in 6.660 Fällen eingebrochen, in nicht 

ständig benützte Wohnobjekte in 4.754 Fällen; dabei 

ist zu berücksichtigen, daß die Anzahl der nicht 

ständig benützten Wohnobjekte unverhältnismäßig 

ge~er . ist als die der ständig benützten • 

Aus der Anzeigenstatistik ergibt sich, daß der 

Raub mit 968 bekanntgewordenen Fällen 1,48 Prozent 

der Verbrechen gegen fremdes Vermögen bildet. Die 

Häufigkeitszahl beträgt 13. 
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b) Geklärte strafbare Handlungen 

Von den Verbrechenstatbeständen der straf­

baren Handlungen gegen fremdes Vermögen 

wurden im Jahre 1976 29 Prozent geklärt. Die 

Aufklärungsquoten einzelner Tatbestände sind 

in der Tabelle in lit a ausgewiesen. 

Die beim qualifizierten Diebstahl (Diebstahl 

mit Waffen gem. § 129 Z 4 StGB, gewerbsmäßiger 

Diebstahl und Bandendiebstahl gem. § 130 StGB) 

ausgewiesenen Aufklärungsquote von 124,5 Prozent 

ergibt sich einerseits daraus, daß die maß­

geblichen Umstände häufig erst bei der Aufklärung 

bis dahin ungeklärter Diebstähle festgestellt 

werden und daraus, daß früher bekanntgewordene 

strafbare Handlungen erst im Jahre 1976 aufge­

klärt werden konpten. 

Eine analoge Erklärung kann für die Aufklärungs­

quote von 100,3~ bei den Fällen des qualifizierten 

Betruges (Verbrechen des Betruges bei einem 

100.000 S übersteigenden Schaden gem, § 147 Abs.3 StGB 

und gewerbsmäßiger Betrug gem. § 148 StGB) heran­

gezogen werden. 
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c) Ermittelte Tatverdächtige 

In der folgenden Tabelle sind die absoluten 

Zahlen der ermittelten Tatverdächtigen der 

gesamten Deliktsgruppe "Verbrechen gegen frem­

des Vermögen" und die dazugehörige BKBZ aus-

gewiesen. 

. ... -
Anzahl der 

Altersgruppe ermittelten BKBZ 
Tatverdächt. 

14- unter 18 Jahre 2.850 613 
18- unter 20 Jahre .1.849 861 
20- unter 25 Jahre 2.753 535 
25- unter 40 Jahre 3.849 259 

: 40 Jahre und älter 1.232 39 

. __ Die· stärkste Belastung mit Verbrechen gegen 

fremdes Vermögen weist die Altersgruppe von 

18 bis unter 20 Jahre auf, gefolgt von der 

Altersgruppe der Jugendlichen (14 bis unter 

18 Jahre). 
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d) Unbefugter Gebrauch von F&~rzeugen 
und Diebstahl von Kraftfahrzeugen 

Wegen der besonderen Bedeutung des Kraftfahrzeuges 

als Angriffsobjekt werden im Folgenden einzelne 

diesbezügliche Erscheinungsformen des Diebstahls 

und der unbefugte Gebrauch von Fahrzeugen (§ 136 StGB) 

dargestellt. 

B e k a n n t g e W 0 r den e F ä 1 1 e 

Strafbare Veränderung I HZ ! 
Handlungen 1975 1976 

Will Vorjahr 1976 Aufkärv\l]s- I 
quote, Prozent ProzSlt 

Unbefugter Ge.brauch 6.203 6.140 -1 82 38 
von Fahrzeugen 

~ 136 StGB bzw. 
467 b StGB 

. Diebstahl von 2.153 2.057 -4,5 27 40 
Kraftwagen 
Diebstahl von 3.562 3.375 -5,3 45 25 
Krafträdern 
Diebstahl von 23.029 23.524 +2,1 313 17 
Kfz-Teilen und Gegen-
ständen aus Kfz 

.. . '" .. . - . .... _ .... - -_. " ....... .......... _ ..... _. .. _---_ ... _.- --_.- -.-_. "-_.- _. - - ------_ ... - .- .._--. . _--.- .-. _._-.- "'"' -. --~- -- -,-- . 
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Diebstähle von Kraftwagen sind demnach um 

4,5 Prozent und Diebstähle von Krafträdern um 

ca. 5 Prozent zurückgegangen, während die Dieb­

stähle von Kraftfahrzeugteilen und Gegenständen 

aus Kraftfahrzeugen um ca. 2 Prozent zugenommen 

haben. 

Die ermittelten Tatverdächtigen hinsichtlich 

der hier erfaßten kriminellen Erscheinungsformen 

setzen sich in absoluten Zahlen gerechnet wie 

folgt zusammen: 

Altersgruppoo Unbefugter Ge- Diebstahl Diebstahl Diebstahl Val 

brauch von von Kraft- Val Kraft- Kfz-Teilen u. 
Fahrzeugoo wagen rädern Gegenständl!ll 
§ 136 StGB bzw aus Kfz 
§ 467 b StGB 

14 - unter 18 Jahre 722 93 461 .635 

18 • unter 20 Jahre 454 123 164 533 

20 • unter 25 Jahre 462 185 104 553 

25 - unter ltO Jahre 345 171 67 465 

ltO Jahre II1d älter 39 20 9 107 

Zum Vergleich der BelastQ~g der einzelnen 

Altersgruppen und. Tatverdächtigen.können aber 

nur die in der nächsten Tabelle ausgewiesenen 
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. Besonderen Kriminalitätsbelastungszahlen (BKBZ) 

sinnvoll herangezogen werden. 

llnbefug ter Ge- Diebstahl Diebstahl Diebstahl von 

Al tersgrvppen 
bra'Jch von von Y.raft- von Kraft- Kfz-Taile1l u. 
Fahrzeugen wagen rädern Gegenständen 
§ 136 StGB bZII aus Kfz 
§ 467 StGB .. 

14 • unter 18 Jahre 155 19 97 133 

18 • unter 20 Jahre 211 55 74 240 

20 - unter 25 Jahre 90 36 20 108 

25 - IInter ltO Jahre I 23 11 4 31 

. ltO Jahre und älter I 1 0,6 0,3 ., 
..) 

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, daß-

mi t Ausnahme der Die-bstähle von Krafträdern - die 

Altersgruppe der 18 bis unter 20-jährigen am 

stärksten belastet ist. Bei den Diebstählen von 

Krafträdern - unter welche auch die Mopeds zählen 

verschiebt sich die stärkste Belastung zur 

Altersgruppe der 14 bis unter 18-jährigen (Jugend­

lichen), die sonst an zweiter, beim Diebstahl von 

Kraftwagen erst an dritter Stelle liegen. 
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4. Verbrechen gegen die Sittlichkeit 

a) Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Im Jahre 1976 wurden insgesamt 1.562 Verbrechen 

gegen die Sittlichkeit bekannt, die 42 Prozent aller 

Delikte gegen die Sittlichkeit (Verbrechen und Ver­

gehen) bilden .. Auf je 100 000 Einwohner entfielen 

ca. 21 Verbrechen dieser Deliktsgruppe. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die statistischen 

Daten der hier behandelten Verbrechenstatbestände. 

B e k a n n t g e w 0 r den e F ä 1 1 e 

-
Strafbare 1975 1976 

Veränderung HZ 
HandlW1gen ZUD Vl)fjahr 1976 

PrOltllt 

Notzucht § 201 StGB 432 405 - 6,3%. 5,3 

Nötigun~ zum Bei- 180 182 + 1,1% 2,4 
schlaf 202 StGB 
Zwang zur Unzucht 67 45 -32,8% 0,5 
§ 203 StGB 
Nöt igung zur Unzucht 19 18 - 5,3% 0,2 
§ 204 StGB 
Schändung 50 45 -10,0% 0,5 
§ 205 StGB 
Beischlaf odoUnzucht 712 757 + 6,3% 10,0 
mi t Unmündigen 
§§ 206, 207 StGB 

.. - . 

I· I Aufkärungs- I 
quoh, Prozrot I 

77<Jo I 
I 92% 

82% 

67% 

80% 

92% 
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b} Geklärte strafbare Handlungen 

Von den Verbrechenstatbcstänc.en ('.er strafbaren 

Handlungen gegen die Sittlichkeit wurde::l it.1 

Jahre 1976 87 Prozent geklärt. Die Aufy~~~gs­

quoten einzelner Tatbestände sind in der Tabelle 

in lit.a ausgewiesen. 

c) Ermittelte Tatverdächtige 

Die altersmäßige Verteilung der ermittelten Tat-

.: :". verdächtigen \L"ld die dazugehörigsn Besondel~en 

Kriminalitätsbelastungszahlen (BKBZ) der ges~ten 

Deliktsgruppe "Verbrechen gegen die Sittlich-

keit" sind der folgenden Tabelle zu an tneOhLlen: 

Altersgruppe ß.nzahl der I 
ermittelten E?,:BZ I TatverdEicht. j 

14 - unter 18 Jahre 183 39 I 
18 - unter 20 Jahre 124 58 I 
20 25 Jahre 252 49 

\. 

- unter I 
25 - unter 40 Jahre 4'18 28 I 

40 Jahre und älter 267 ----4-_~ 
Aus der Ta:belle ergibt sich, daß dj.e Al ters-

gruppen der 18 bis unter 20-jährigen sO·Nie der 

20 bis unter 25-jährigen am stärksten belas·tat 

sind. Die Al tersgrt:.ppe der Juge.nd.lichen (14 bis UY.lter 

. 18 Jahre) llegt an dritter Stelle ~ 
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5. Schußwaffenverwendung 

Die Schuß\'iaffenverwendung stellt einen Indikator 

für die Gefährlichkeit des·kriminellen Geschehens dar. 

In den folgenden zwei Tabellen werden jene strafbaren 

.Handlungen ausgewiesen, bei denen mit einer Schuß­

waffe (im Sinne des \vaffengesetzes) gedroht oder ge­

schossen wurde. Nebst der absoluten Anzahl dieser 

strafbaren Handlungen, bei denen eine Schußwaffe ver­

wendet wurde, wurde auch der prozentuelle Anteil an 
, 

allen bekanntgewordenen strafbaren Handlungen dieser 

Kategorie errechnet. 

Nicht ausgewiesen werden die Fälle der Verwendung 

einer Schußwaffe bei Wilddiebstählen, da dieser delikts­

spezifische Schußwaffengebrauch keine besondere Ge­

fährlichkeit im obigen Sinne indiziert. 

In der Anzahl der Fälle "Schußwaffe - Gedroht" 

können auch Fälle enthalten sein, in denen nur ein 

schußwaffenähnlicher Gegenstand ver~endet wurde, da 
I 

bei uugeklärten Fällen die Erfassung de= Drohung mit 

einer Schußwaffe nur auf Grund des äußeren Anscheins 

durch Angaben der Opfer bzw. Zeugen erfolgen kann. 
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SCHUßWAFFENVERWENDUNG 

Anzahl der strafbaren Handlungen (Besondere Formen der 
Kriminali tät), die unt er Verwendung einer Schußwaffe be­

gangen wurden; 
absolute Zahlen und Prozentanteil an allen bekannt­
gewordenen strafbaren Handlungen gleicher Kategorie • 

GEDROHT GESCHOSSEN 
~trafbare Handlung 

?-bsolut % An- absolut 
teil 

Raubmord u.Ve~ögensdelikto mit Todesfolge 

in Geschäftslokalen . 1 100% 
in Wohnungen 2 
an Geld- od.Werttrar.sporten 1 

an Passanten 1 
in sonstigen Fällen 1 13% 2 

Raub 

in Geldinstituten od.Postämtern 30 70% 1 
in Geschäftslokalen 24 36% 6 
davon in Juwelier und Uhrengeschäften 4 44% 
in Tankste 11 en 1 1 55% 1 
in Wohnungen 6 15% 
an Geld- od.Postboten 3 33% 2 

an Taxifahrem 1 13% 
an Passanten 14 3% 4 
ZethanschluBraub 1 1%. 

Schußwaffenver"IIendung wurde nur ausgewiesen, wenn der Prozentanteil mindestens 0.5 beträgt. Oie 

Prozentantoile wurden jeweils auf ganze Werte auf- oder abgerundet. 

% An-
teil 

25% 
100% 

25% 
25% 

2% 
9% 

5% 

22% 

1% 
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SCHU ßWAFFENVERIVENDUN G 

Anzahl der strafbaren Handlungen (strafgesetzliche 
Tatbestände), die unter Verwendung einer Schußwaffe 

begangen wurden; 
absolute Zahlen und Prozentanteil an allen bekannt­
gewordenen strafbaren Handlungen gleicher Kategorie. 

GEDROHT GESCHOSSEN 
Strafbare Handlung 

absolut % An- absolut 
teil 

Mord 3 3% 30 
Totschlag 1 
Absichtlich sct.were Körperverletzung 11 

Erpresserische Entführung 1 5% 
Nötigung 9 1% 
Schwere Nötigung 23 8% 4 
Gefährlich9 Drehung 116 2% 
Verbrec~en der gefährlichen Drohung 14 2% 

Sachbeschädigung 119 
Schwere Sachbeschädigung 16 
Räuberischer Diebstahl 1 1% 1 
Raub 101 10% 14 

Notzucht 4 1% 
Nötigung ZUD Beischlaf 5 3% 

SchuBvaffenvervendung wurde nur ausgewiesen, wenn der Prozentantei 1 mindestens 0.5 beträgt. Die 

Prozentantei1e wurden jeweils auf ganze Werte auf- oder abgerundet. 

% An= 
teil 

26~'o 

10% 
13% 

1% 

1% 
1% 
1% 
1% 
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6. Die Suchtgiftkriminalität 

Die Entwicklung der Suchtgiftkriminalität seit dem 

Jahre 1967 kann der Beilage entnommen werden. Eine 

Aufgliederung der Suchtgiftkriminalität gemäß §§ 6,8 

Suchtgiftgesetz (Handel mit.Suchtgiften) und § 9 Sucht­

giftgesetz (Konsum und Kleinhandel) ergibt sich aus 

der Polizeilichen Kriminalstatistik erst ab dem Jahre 

1971. 

Wie sicb aus der Beilage ergibt, steht der Ab-

nahmeder Fälle gemäß § 6,8 Suchtgiftgesetz um ca 

15 Prozent eine ungefähr gleiche prozentuelle Zunahme 

der Fälle gemäß § 9 Suchtgiftgesetz gegenüber. 

Die Altersverteilung der ermittelten Tatverdächtigen 

in absoluten Za~len zeigt die folgende Tabelle 

Altersgruppe § 6,8 Sucht- § 9 Sucht-
giftgesetz giftgesetz 

14- unter 18 Jahre 20 279 

18- unter 20 Jahre 107 522 

20- unter 25 Jahre 292 700 

25- unter 40 Jahre 87 175 

40 Jahre und älter 6 49 
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Um die einzelnen Altersgruppen miteinander vergleichen 

zu können, werden in der nächsten Tabelle die entsprechen-

gen Besonderen Kriminalitätsbelastungszahlen ausgewiesen. 

Al tersgruppe § 6,8 Sucht- § 9 Sucht-
giftgesetz giftgesetz 

14- unter 18 Jahre 4 60 

18- unter 20 Jahre 50 243 

20- unter 25 Jahre 57 136 

25- unter 40 Jahre 6 12 

40 Jahre und älter - 2 

Die obenstehende Tabelle zeigt, daß bei den strafbaren 

Handlungen nach §§ 6 und 8 Suchtgiftgesetz die Alters­

gruppe der 20 bis unter 25-jährigen die stärkste Belastung 

zeigt, während sich diese bei den Tatbeständen nach § 9 

Suchtgiftgesetz zu der Altersgruppe der 18 bis unter 

20-jährigen verschiebt; die Altersgruppe der Jugendlichen 

(14 bis unter 18 Jahre) liegt bei den Fällen gemäß § 6,8 

Suchtgiftgesetz an vorletzter Stelle, in bezug auf § 9 

Suchtgiftgesetz zeigt die Altersgruppe der Jugendlichen 

die drittstärkste Belastung. 

III-91 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Heft 1 (gescanntes Original) 35 von 124

www.parlament.gv.at



- 30 -.. 

7. pie Kriminalität in den Bundesländern 

Zunächst werden die absoluten Zahlen der bekannt ge-

wordenen Verbrechen aus den Delikt sgru.ppen der straf­

baren Handlungen gegen Leib und Leben, gegen fremdes 

Vermögen und gegen die Sittlichkeit bund.esländerweise 

ausgewiesen. 

Verbrechen Ye~brechen I Verbrechen 
Bundesländer gegen Leib gg.fremdes I gegen die 

und Leben Vermögen Sittlichkeit 

. Burgenland 6 630 18 

Kärnten 20 ·3.674- 149 

Niederösterr. 70 7.376 336 

Oberösterreich 60 6.682 211 

Salzburg 24 3.806 126 

Steiermark 37 6.872 21 4 

Tirol 23 5.044 111 

Vorarlberg 23 1.849 84 

Wien 85 29.444 
I 

313 
-

Bei statistischen Vergleichen dürfen die strukturellen 

Unterschiede der zu vergleichenden Objekte nicht yernach-· 

lässigt werden. Hinsichtlich der Bur.desländer gibt es 

dabei Unterschied.e, die sofort einleuchten, wie die räum-

I 
J 
I 

I 

liebe Größe, die Einwohnerzahlen u.nd der Stadt- u:er Lö.no.-
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charakter und weniger ins Auge fallende, wie die geo-

. graphische Lage', die Verkehrsaufschließung und die 

wirtschaftlichen Gegebenheiten. In allen Staaten, 

in denen dies statistisch überhaupt erfaßtwird, ist 

die Kriminalität in den Städten höher als auf dem 

Lande und die Au.~ärungsquote verhält sich umgekehrt. 

Um Vergleiche zu ermöglichen, werden in der folgenden 

Tabelle die Häufigkeitszahlen (bekanntgewordene 

Fälle je 100 000 Einwohner des Bundeslandes) dargestellt. 

Bundesländer Verbrechen Verbrechen Verbrechen 
gegen Leib gg.fremäes gegen die 
und Leben Vermögen Sittlichkeit 

Burgenland 2 234 7 

Kärnten 4 695 28 I 
Niederösterr. 5 522 24 

Oberösterreicb 5 539 17 

Salzburg 6 909 30 

Steiermark 3 576 18 

Tirol 4 893 20 

Vorarlberg 8 642 29 

Wien 5 1.836 20 

III-91 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Heft 1 (gescanntes Original) 37 von 124

www.parlament.gv.at



- 32 -

Auch die Häufigkeitszahlen können sinnvoll nicht 

ohne Beachtung der unterschiedlichen Strukturen der 

~Bundesländer verglichen werden, insbesondere bei den 

Verbrechen gegen fremdes Vermögen darf die Häufung von 

Gelegenheiten in Wien (Zeitungsständerkassen, Gegen­

stände in unbeaufsi eh tigt geparkten Pe rsonenkraftwagen) 

nicht übersehen werden. 

Die Aufklärungsquoten in Prozent der hier behandel-

ten Verbrechensgruppen in den einzelnen Bundesländern 

ergeben sich aus folgender Übersicht 

Verbrechen Verbrechen verbreCh~ 
Bundesländer €Segen Leib gg.fremdes gegen a.le 

und Leben Sittlichkeit Vermögen 

Burgenland . 83,3 41,4 100 

Kärnten 95 45 96 

Niederösterr. 91,4 37,4 89,9 

Oberösterreich 91,7 42,7 92,9 

Salzburg 100 35,5 83,7 I 

Steie:rmark 91,9 29,1 92,5 

Tirol 100 30,1 91 

Vorarlberg 100 50,2 90,5 
I Wien 88,2 18,9 68, " 

J 
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Für die unterschiedlichen Aufklärungsquotenin den 

Bundesländern gelten ähnliche strukturelle Begrün­

dungen wie für die Häufigkeitszahlen. Bestimmte Formen 

des Einbruchsdiebstahls (z.B. in frei herumstehende 

Zeitungsständerkassen) bieten geringe Chancen zur 

Aufklärung. 
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1I1o Die Tätigkeit der Strafrechtspflege 

10 Die Tätigkeit der StaatsanwRltschaften 

Die Staatsanwaltschaften haben im Jahr 1976 
154.942 Anzeigen zu behandeln gehabto Gegenüber dem Vor­
jahr ist der Anfall nahezu gleich geblieben (Rückgang Uf!l 

0,14 %)0 

Von diesen im Jahr 1976 neu ange1allenen Straf-
anzeigen mußte in 780520 Fällen die Abbrechw1g des Ge-
richtsverfahrens vorgenommen werden, in den meisten Fällen 
deshalb, weil die Sicherheitsbehörden einen Tatverdächtigen 
nicht ermitteln kOI""..nten Und daher die Anzeige gegen "unbe­
kannte Täter" erstatten mußteno 

Der Anteil der r~~zeigen gegen unbekar~te 
Täter ist bei den Staatsanwaltscbaften verschieden hoch. 
Dies entspricht den regionalen Unterschieden der Auf­
klärungsquote nach der Polizeilichen Anzeigenstatistik 
(siehe auch unter 11 7) 0 In Beant\'wr.tung einer parlamen­
tarischen Anfrage (1033/J-NR/77) hat der Bundesminister 

fUr Justiz ßazu am 28. April 1977 folgendes festgestellt: 

"In den Jahren 1974 bis 1976 sind bei einem 
ständigen Rückgang des Gesamtanfalles der Strafsa.chen 
auch die Strafsachen zurückgegangen, in denen das Ver­
faj'.i.ren abgebrochen werden mußte, weil kein Täter er­
mittelt werden konnteo Daß der Anteil der ~lzeige~, bei 
denen die Sicherheitsbehörden keinen Täter ermitteln konn­
ten~ in Wien höher ist als in anderen Gebieten österreichs, 
ist durch die besonderen Sch";ierigkei ten bedingt, denen 
die Aufklärungsarbeit der Polizei bei Vermögensdelikte~ 
in der Großstadt begegnet. In Wien sind 76 % aller Straf­
taten Vermögensdelikte 9 ,,,ährend im bu."lcleswei ten Durch­
schni tt der Anteil nur 66 % betr~i,gto Es ist bel~annt, daß 
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der Großteil der Vermögen~delikte auf Beschädigungen von 
Kraftfahrzeugen und Diebstählen von Kofferradios udgl. 
aus Pkw's, also auf Delikte entfällt, die meistens auf 
der Straße begangen werden, ohne daß es Tatzeugen oder 
sonst nähere Hinweise auf die Täter gibt. " 

Der Statistik der Rechtspflege ist ferner 
zu entnehmen, daß im Jahr 1976 die Staatsanwaltschaften 
in 330866 Fällen die Anzeige zurückgelegt oder die 

Gerichte auf ihren Antrag hin, nach zunächst durchgeführ­
ten gerichtlichen Erhebungen, die Einstellung des Ge­
richtsverfahrens beschlossen haben. Das Häufigkeitsver­
hältnis von Einstellungen und AnzeigenzurUcklegungen 
einerseits und Anklagen und Strafanträgen vor dem Ge­
richtshof andererseits beträgt im Bundesdurcbschnitt 
53% zu 47 %9 doho auf je 100 meritorische Erledigungen 
entfallen 53 Anzeigenzurücklegungen und Einstellungen 
und 47 Anklagen und Strafanträge 0 Der Anteil der A..r:tklagen 
und Strafanträge hat damit gegenüber dem Vorjahr (46 je 
·100 meritorischen Erledigungen) -zug-enommen und ist gegen-
Ober dem Jahr 1974 gleich geblieben. Hinsichtlich der p~­
wendung des § 42 StGB wird auf die Ausführungen unter C Iv 
dieses Berichtes hingewiesen. 

Für die Anzeigen der Sicherheitsbehörden müssen 
der Tatverdacht und die rechtliche Beurteilung nach dem 
Stand der sicherheitsbehördlichen Ermittlungen maßgebend 
sein. Dies bringt es mit sich, daß die rechtliche Beurtei­
lung im Zeitpunkt der Anzeigeerstattung durch die Sicher­
heitsbehörde eine andere ist als im Zeitpunkt der Anklage­
erhebung oder Urteilsfindung, denen fast immer vollständi­
gere Unterlagen zugrunde liegeno Dies trifft vor allem 
auf die Beurteilung der subjektiven Tatseite zu, ob also 
schon vorsätzliches oder doch noch fahrlässiges H~~deln 
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anzunehmen ist 9 ob sich der Täter "von einer allgemein 
begreiflichen, heftigen Gemütsbewe~~g zur Tat hat hin­
reissen lassenil (§ 76 StGB~ und die Tötung daher nicht 
Mord, sondern nur Totschlag ist), ob den Täter "kein 

, schweres Verschulden" an der fahrlässigen Körperver­
letzung trifft (§ 88 StGB~ und die geringfügige Körper­
verletzung daher nicht gerichtlich strafbar ist). 

Hiezu darf auf die Ausführungen unter 5/b und 5/d 
tiber die Anzeigen wegen Mordes und Tctsch18ges im Jahr 
1976 und über die ]I. nzeigen wegen Raubes im Jahr 1973 
hingewiesen werden. Diese Strafrechtsbegleitstatistik 
des Bundesministeriums für Justiz beruht auf den Be­
richten der staatsanwaltschaftlichen Behörden in Straf­
sachen wegen Kapitalverbrech~n (nunmehr geregelt durch 
einen Erlaß des Bundesministeriums für Justiz vom 
18 0 November 1976, JMZ 3850000/2-II 2/76~ veröffentlicht 
in JABl o Nro 3/77)0 

Unterschiede in der Beurteilung der rechtlichen 
Qualität des Deliktes oder des Tatverdachtes im Zuge 
der Ermittlungen und des Verfahrens der Sicherheits-
und Justizbehörden berühren \'leniger das Ausmaß der sta­
tistisch ausgewiesenen Kriminalitätvals daß sie zu 
einer erheblichen Uberzeichn~~g dieser Kriminalität in 
der Anzeigenstatistik führen könneno Dazu darf des nähe­
ren auf die Ausführungen im Vorjahresbericht (Seite 7 f.) 
hingewiesen werdeno 

20 ~igkeit der Strafgerichte 

Der Statistik der Rechtspflege ist zu entneh­
men, daß der Neuanfall an Strafsachen bei den Gerichten 
im Jahr 1976 gegenüber dem Vorjahr um 1,8 % gestiegen ist. 
Diese Zunar.Jl1e ist auf ein Steigen d~s t~.nfalls bei den 
Bezirksgerichten zurückzufübren (um '1,9 %), der übrigens 
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88 % des gerichtlichen Gesamtanfalls ausmacht. Dem­
gegenüber ist der Anfall bei den Gerichtshöfen nur um 

Op8 % gestiegeno Demnach betrifft die an sich geringe 
Zunahme in erster Linie Vergehens> die mi t l~einer stren­
geren als einer sechsmonatigen Freiheitsst~afe bedroht 
sind. Die Anfallszunar~e bezieht s~ch somit im wesent­
lichen auf Delikte des untersten Kriminalitätsbe~eiches, 
die auch den mengenmäßigen Schwerpunkt der gerichtsan­
hängigen Kriminalität darstellen. 

Was die Strwttur der im Jahr 1976 bei den Gerichts-

höfen durch Urteil erledigten Strafsachen anlangt, sc ist 
ebenso wie im Vorjahr eine geringfügige Zunahme der Urteile 
im Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes e:,ster 
Instanz festzustellen (von 69 % in den Jahren 1973 ~~d 1974 
auf 70 % im Jahr 1975 und auf 72 % im Jahr 1976). Dem 

steht eine gleichfalls geringfügige Abnar~e der Urteile 
im schöffengerichtlichen Verfahren (von 30 % in den Jahren 
1973 und. 1974 auf 29 % im Jahr 1975 und auf' 27 % in 

Jahr 1976) gegenUbere Der Anteil cer Urteile im geschwor­
nengerichtlichen;Verfahren ist ~it 1 % gleich geblieben~ 

3. Die gerichtlich abgeurteilten Personen 

Von den österreichischen Gerichten wurden - zu­
folge der Statistik der Rechtspilege - im Jahr 1976 
1060638 Personen rechtskräftig abgeurteilt. Von diesen 
Personen wurden 19.969 freigesprochen. Dies entspricht 
einer Freispruchsquote von 19 %. Im Ja~r ~975 wurd~n 
von je 100 abgeurteilten Personen 17 freigesprocheu 1 

':Jährend dies in den Vorjahren jeweils 19 \.;arel1 • 
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Auch an der Struktur der abgeurteilten Personen 
zeigt sich? daß der mengenmäßige Schwerpunkt der ge­
richtsanhängigen Kriminalität bei den mindersCrl\'leren 

Delikten liegt. Über 71 % sämtlicher gerichtlich ab­
geurteilter Personen haben Bezirksgerichte in Urteils­
form oder mittels Strafverfügung Recht gesprochen~ Der 
Anteil der bezirksgerichtlichen Urteile und Strafver­
fügungen an der Gesamtzahl der gerichtlichen E~kenntnisse 

- . 
hat sich gegenüber dem. Vorjahr und gegenüber früheren. 
Jahren nur un·.-Jesentlich geändert 6 Dazu ist festZl.lfitellen p 

daß bei der Neufestsetzung der Gerichtszuständigkeit 
in der Strafrechtsreform eine ins Gewicht fallende Zu­
ständigkeitsverschiebung nicht bewirkt wurde~ Allerdings 
hat § 39 StGB in Verbindur.g mit § 8 Abso 3 StPO zu:, Fol§;e ll 

daß Strafverfahren wegen an sich bezirksgerichtlichen 
Vergehen bei qualifiz5.e!"tem Rückfall· nunmehr vor dem 

Gerichtshof erster Instanz- ge1'ührt ·werden mUssen • 
. - - . ". 

40 Die Entwicklung der Verurteilill1gshäu~~~ 

Im Jahr 1976 wurden 83.635 Personen von den 
asterreichischen Gerichten rechtskräftig verurteilt. 
Im Gegensatz zu den ft~gaben oben zu Z. 3 stützen sich 
diese Angaben auf die Gerichtliche Kr-iminalstatistik: 
d&raus erklären sich auch die zahlenmäßigen ~ifferenzen. 

Gegenüber dem Vorjahr mi-t 82.768 Verurteilten becleut.?,t 
dies eine Zunar.Jlle um 1 % .. Gegenüber dem Sahr 1971~ -
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dem letzten Jahr vor Inkrafttreten des neuen Strafge­
setzbuches = ist die Verurteiltenzahl um 8 9 1 % und 
g~genUber dem Jahr 1970 - dem Jahr vor Wirksamwerden 
der Kleinen Strafrechtsreform (Strafrechtsänderung3-
gesetz 1971) = um 24~2 % niederer 9 was vorwiegend die Folge 
der Entkrimina11sierung des Verkehrs strafrechtes sein dUrfte. 

Ein Vergleich der Verurteiltenbelastungszahl 
(je 1000000 Einwohner der strafmündigen Bevölkerung) 
zeigt v daß die Verurteiltenbelastungszahl der ,Tahre 1975 
und 1976 niederer ist als die aller vorangegangenen Jahre 
der Zweiten Republik. 

Vergleicht man die Verurte.iltenbelastungszahlen 
der wegen Verbrechens verurteilten Märu~er seit Beginn 
der Ersten Republik p so ist ~estzustellen, daß diese 
Zahl in den Jahren 1919 bis 1926 p 1934 bis 1937, 1947 
bis 1949 und 1952 eine bis zu rund zwei Drittel höhere 
war Q Entsprechend der Gerichtlichen Verurteiltenstatistik 
empfiehlt sich für einen derart vieljährigen Vergleich 
die Verurteiltenbelast~~gsz~~l der ~egen Verbrechens 
verurteilten Männer deshalb p weil der Bereich der Uber­
tretungen und Vergehen in den letzten fünfzig Jahren sehr 
unterschiedlich war und der Anteil der Frauen an den Verur­
teilten an sich sehr gering isto 

50 Die Kriminalität nach der Verurteiltenstatistik 

a) Die Str~ktur der abgeurteilt~n Delikt~ 

Aus den im Vorjahrsbe:-icht iIJ einzelnen darge­
stellten Gründen (so Sicherheitsbericht 1975, Seit~ 6 ff4) 

o 
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unterscheidet sich die Struktur der Krimll1ali tät na,ch 
der Gerichtlichen Verurteiltenstatistik von der nach 
der Polizeilichen Anzeigenstatistik insbesondere dadurch, 
daß letztere die mengenmäßige Bedeutung der Vermögens­
kriminalität (rund 60 % sämtlicher bekannt gewordenen 
Delikte) weitaus deutlicher widerspiegelt. Dennoch 
bestätigt die Verurteiltenntatistik·das sich aus der 
Anzeigenstatistik ergebende Bild über die langfris·tige 
Entwickltmg der bekanntgewordenen Kriminalität: im 
Vergleich liber ein oder mehrere Jah=:'zehr..te izt die Zu­
nahme der statistisch er.faßten Kriminali tät pral~tisch 
allein auf die Zunahme der Vermögens delikte zuruckzu­
fUhren 0 

Bei der Prüfung der Ursachen der Zunahme der 
Vermögensdelikte muß auf eiBe Anzahl von Fal~toren Be­
dacht genommen werden. Um den Rahmen dieses Berichtes 
nicht zu sprengen» sei nur auf einen, keiner diffizilen 
Beweisführung bedürftigen Umstand verwiesen. Es ist so­
wohl in der Anzeigen- als auch in der Verurteilten­
statistik üblich, sich bei mehrjährigen Vergleichen der 
schon erläuterten Relativzahlen - Hä1.lfigkei tszahl, 
Kriminalitätsbelastungszahlund Verurteiltenbelastungs­
zahl - zu bedienen, um Verfälschungen durch allfällige 
Bevölkerungszu- und -abnahme zu vermeiden. Hingegen wird 
den gleichfalls zu einer Beeinflussung führenden Unter­
schieden in der Vermögenssituation der Bevölkerung bei 
mehrjährigen Vergleichen der Vermögensdelikte oft allzu 
wenig Bedeutung beigemessen. So bleibt es trotz des sehr 
hohen An~eils der Diebstähle von, an und aus Kraftfahr­
zeugen oft unberücksichtigt, daß der Kraftf~~rzeugbe­
stand in Österreich von 6540836 Krai'ti'ahrzeugen im Jahr 
1955 auf 2~919.324 Kraftfahrzeuge im Jahr 1976 gestiegen 
ist. Ebenso selten wird darauf Bedacht genommen~ daß das 
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Bruttonationalprodukt seit dem ,Jahr 1950 real auf 
das 3,5-fache oder durchschnittlich um 5,4 % pro 
Jahr gestiegen ist. Der private Konsum ist dabei im 
selben Vergleichszeitraum auf das 3,4-~ache bzw. um 
um 5~2 % pro Jahr gestiegen. Mit dem gewachsenen Natio­
nalprodukt und dem erreichten ''lohlstand haben sich auch 
die potentiellen Objekte von Vermögensdelikten vermehrt, 
also das sogo Gelegenheitsverhältnis außerordentlich 
gesteigert. Dazu kommt, daß der Natur der Sache nach 
ein großer Teil dieser Objekte nicht entsprechend ge­
sichert werden kann, wie insbesondere abgestellte Kraft­
fahrzeuge oder auch Zeitungsständer v und äaß gelegent­
lich auch von einem "kalkulierten Vert~auensmißbrauch" 
gesprochen werden kann g wie bei manchen Fällendes 
Ladendiebstahls. 

Zur Kriminalitätsentwicklung in Österreich darf auch 
auf die Arbeit von Dr. Arno Pilgram in Beilage 2 (Heft 4), 
insbesondere s. 57 ff., hinge,,,iesen werden. 

Die unterschiedliche Entwiclelung der verschiedenen 
Deliktsgruppen wird auch deutlich, wenn man die Zahl der 
wegen Vermögensdelikten Verurteilten der Zahl der wegen 
Gewaltdelikten Verurteilten im mehrjährigen Vergleich 
gegenüberstellt: 

Im Vergleichszeitraum der Jahre 1954 .bis 1974 
ist die Anzahl der wegen eines Gewaltdeliktes ver~rteilten 
Personen um 4 %, die der wegen eines Vermögensdeliktes 
verurteilten Personen hingegen um fast 40 %, also zehn­
mal so st?r,k. gestiegen. 

Bei der Beurteilung der Kriminalität in Österreich 
'sind nicht nur die mehr oder minder große oder geringe 
Häufigkeit der herkömmlichen Delikte und deren Entwicklung 
zu berücksichtigen, sondern auch der Umstand, daß gewisse 
Erscheinungsformen der Kriminall tät in Österr6~.ch - anders 
a.ls in anderen Ländern - Uberhaupt nicht oder nur verein­
zelt in Erscheinung getreten sind~ Im Jahr 1976 ist es zu 
keiner einZigen Verurteilung wegen Gefangenenenbefreiung, 
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wegen Bandenbildung, wegen Beteiligung an elner be­
waffneten Verbindung oder an einer staatsfeindlichen 
Verbindung, wegen Landfr:tedensbruches, \-Jegen Luft­

piraterie oder wegen vorsätzlicher Gefährdung der 
Sicherheit der Luftfahrt gekommeno Ferner hat - nach 
der Verurteiltenstatistik - keine der zunächst wegen 
Verdachtes einer erpresserischen Entführung in,den Jahren 
1975 und 1976 erstatteten Anzeigen zu einer gt::richtlichen 
VerurteiltlJ.'1g geführt 0 

b) Die wegen Tötun~sdelikten Verurteilte~ 

Im Jahr 1976 wurden 55 Personen wegen Mordes 
und Totschlags. einschließlich des Versuchs und der 
Deliktsbeteiligung du~ch k~stif~ung oder B~ihilfe, ver­
urteilto Im Jah~ 1975 waren es 52 Personen. Im Jahr 1S76 
wurden insgesamt wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte 64 
Personen verurteilt. Diese Verurteiltenzahl entspricht dem 
Durchschnittswert des gesamten Zeitracmen der Jahre 1947 

bis 1975$ 

Wegen -(vorSätzlicher) Körperverletzung mit 
(fahrlässiger) Tötung des Verletzten (Körperverletzu~g 
mit tödlichem Ausgang) i~urden im Jahr 1976 21 Personen, 
im Jahr 1975 18 Personen verurteilt. 

Eine Auswertung der staatsamval tschaftlichen 3e­

richte betreffend die Anzeigen \'legen i-1ordes oder Tot­
schlags im Jahr 1976 ergibt folgendes: 

Von den Sicherheitsbehörden wurden 191 Straftaten 
wegen Verdachtes des vollendeten oder versuchten Mordes 
bZ1d. Totschlages angezeigt. 

Von diesen 191 angezeigten Straftaten ist in 159 
Fällen eine staatsanVJal tschaftliche Ende:rledigung bereit~'3 

erfolgt oder es .ist zur Verfa.hrensabbrechu."'1.g ß~k(}mrile!1. 
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Hinsichtlich dieser 159 Fälle kann festgestellt werden: 

In 10 Fällen wurde Anzeige gegen unbekannte Täter 
erstattet~ 

In 2 Fällen konnte der flüchtige Täter bisher nicht 
vor ein inländisches Gericht gestellt 
werdeno 

In 3 Fällen wurde das Verfahren \vegen Zurechnungs­
unfähigkeit des Täters eingestell~. 

In 14 Fällen wurde das Verfahren wegen Todes des 

Täters ei~gestellt. 

In 81 Fällen wurde nach Prüfung der 7erfahrens­
ergebnisse ein Hord oder Totschlag 
nicht für erweis bar angesehen; davon 
in 58 Fällen bei Anzeigen 'vegen Hord­
versuchese 

In 49 Fällen wurde Anklage wegen Mordes oder Tot­
schlages erhoben; davon in 3 Fällen wegen 
Totschlages. 

Von den 49 wegen Mordes oder Totschlages angeklagten 
Straftaten haben die Gerichte in 25 Fällen bereits ent­
schieden p und Z'Ilar wie folgt~ 

In 20 Fällen erfolgte eine Verurteil~~g wegen Mordes. 

In einem Fall erfolgte eine Verurteilung \']egen Tot­
schlages 0 

In drei Fällen erfolgte eine Verurteilung wegen ver­
suchter Körpcrverletzll.."1g 0 

In einem Fall erfolgte ein Freispruch. 
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Die vorhin genannten 20 Urteile wegen Mordes 
betrafen 22 Täter. 

Wegen vollendeten Mordes wurden rechtskräftig 

3 Täter zu lebenslanger Freiheitsstrafe, 

3 Täter zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren 
verurteilt und 

1 Täter zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren 
unter Einweisung in eine Anstalt nach § 21 Abs. 2 StGB 
sowie 

2 Täter in eine Anstalt nach § 21 Aba. 1 StGB 
einge\'liesen. 

Wegen versuchten Mordes wurden rechtskräftig 

1 Täter zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren, 

2 jugendliche Täter zu Rahmenstrafen von 8 bis 12 
Jahren bzw. 8 bis 10 Jahren verurteilt und 

2 Täter in eine Anstalt nach § 21 Abs. 1 StGB 
eingewiesen. 

Nicht rechtskräftig wurden folgende Verurteilur.gen von 

4 Tätern zu Freiheitsstrafen zwischen 15 und 20 Jahren 
(davon 1 Einweistmg in eine Anstalt nach § 21 Abs. 2 StGB), 

1 Täter zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren, 

1 Täter zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren. 

Ferner hat eine Untersuchung de::; Bundesministeriums 
fUr Justiz an Hand der staatsanwaltschaftlichen Berichte 
hinsichtlich der Tötungsdelikte im Zusammenhang mit 
sexuellem Geschehen im Zeitraum ven Jänner 1966 bis 
Februar 1977 folgendes ergeben: 

;.-"._ .. 
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In diesem Zeitraum haben die Sicherheitsbehörden 
den Staatsanwaltschaften 26 aufgeklärte Straftaten wegen 
Verdachtes des Sexu.almordes angezeigt. Diese 26 Fälle 
haben 27 Täter zu verantworten. Das Strafverfahren gegen 

22 Täter wurde mit einem rechtskräftigen Schuldspruch 
bereits beendet, gegen 3 Täter ist das Verfahren noch· 
anhängig. Ein Täter war geisteskrank, einer beging 
Selbstmord 0 

Der Wahrspruch der Geschwornen lautete in 16 Fällen 
auf Mord, in 5 Fällen auf Notzucht mit tödlichem Ausgang 
a~d in einem Fall auf Volltrunkenheit nach § 523 stG 1945. 

Von den 16 wegen Mordes 'lerurteilten.Personen wurden 
12 zu lebenslanger Freiheitsstrafe, einer zu 20 Jahren 
Freiheitsstrafe, einer zu 15 Jahren Freiheitsstr.afe ver­
urteilto Die beiden weiteren Verfahren betrafen Jugend­
straftaten. In diesen Fällen wurde gegen einen Verur­
teilten eine Freiheitsstrafe in der Dauer von 14 Jahren 
und zugleich die Einweisung in die Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs. 2 StOB ausgesprochen, 
in dem zweiten Fall ""urde eine Freiheitsstrafe von 10 

Jahren verhängt. 

Von den wegen Notzucht mit tödlichem Ausgang ver­
urteilten Personen wurden zwei zu 20 Jahren Freiheits­
strafe 1 z""ei zu 15 Ja.hren Fre5.hei tsstrafe und einer zu 
14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt .. 

c) Die wegen Sexualdelikten Verurteilten 

Im Jahr 1976 wurden 43 Personen wegen Notzucht 
rechtskräftig -.,rerurteil t. Im Jahr 1975 waren eS 62 
Verurteilte. 

Im Vergleich der letzten 20 Jahre ist die Anz8.hl 

. der wegen Notzucht. verurteilten P;;')T.'sonen YiE;,sentlich 

. zurücltgegangen . _. __ . ____ ._ .. _ ... __ ........... _._._.' __ .. _ " __ ." _. ___ ._ ...... __ ......... _ .. . 
. ... - -.. _-- ...... . 
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Das mit 1. Jänner 1975 in Kraft getretene Straf­
gesetzbuch hat aus dem allgemeinen Erpressungstatbestand 
des früheren StG 1945 bestimmte sexualbezogene Nötigungs­
handlungen herausgelöst und zu eigenen Delikten gemacht. 
Nach diesen neuen Strafbestimmungen gegen Nötigw1g zum 
Beischlaf und gegen Zwang und Nötigung zur Unzucht 
wurden im Jahr 1976 171 Personen verurteilt. 

Wegen Beischlafs und Unzucht mit Unmündigen oder 
Jugendlichen (§§ 206, 207, 209 StGB) wurden im Jahr 1976 
356 Personen verurteilt. 

d) Di.e wegen Vermögensdelikten Verurteilten 

Von den wegen strafbaren Handlungen gegen fremces 
Vermögen verurteilten Personen entfällt die größte An­
zahl auf die wegen Diebstahls Vert'!.rteil ten. \'legen eines 
solchen Deliktes wurden im Jahr 1975 120945 Personen, 
im Jahr 1976 12.674 Personen verurteilt. Davon wurden 
im Jahr 1976 37 Personen wegen bewaffneten Diebstahls 
und 20 Personen wegen räuberischen Diebstahls verurteilt. 
Wegen Raubes wurden im Jahr 1975 180 Personen, im Jahr 
1976 245 Personen verurteilt; im Vergleich dazu waren 
es im Jahr 1972 225 Personen, im Jahr 1973 179 Per-
sonen und im Jahr 1974 216 Personen. Hinsichtlich der 

. sehr unterschiedlichen Begehungsformen des Raubes darf 

auf die Aufgliederung im Kriminalitätsindex (Heft 2 des 
Berichtes) hingewiesen werden. Wie auch schon da' Vorjahrs­
bericht (Sicherheitsbericht 1975, Seite 44 ~.) enthält 
auch der vorliegende Bericht eine an Hand der staatsan­
waltschaftlichen Berichte verfaßte Rechtspflegebegleit­
s.tatistik liber den Raub, nunmehr flir die im Jahr 1973 
begangenen Raubtaten. Diese Untersuchung ergibt fol­
gendes: 
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aa) Im Jahr 1973 sind 994 R.ubtaten (versuchte 
oder vollendete Verbrechen des Raubes nach den §§ 190 bis 
195 StG 1945) von den Sicherheitsbehörden den Staatsan­
waltschaften angezeigt worden, Hinsichtlich der 994 ange­
zeigten Taten konnte in 560 Fällen ein Täter ermittelt 
werden. In den restlichen 434 Fällen blieb der Täter un­
bekannt. 790 Personen wurden als Raubtäter angezeigt. 

Im Zuge des gerichtlichen Strafverfahrens 
blieb in 640 Fällen (64 %) der Raubverdacht bestehen, 
in den restlichen 354 Fällen entfiel der Raubverdacht, 
und zwar aus folgenden Gründen: 

In 103 Fällen(geeen bekannte Täter)konnte die 
Tat nicht erwiesen werden. 

In 54 Fällen(zegen unbekannte Täter)\Vurde 
von den Staatsanwaltschaften kein 
Raubverdacht angenommen. 

In 197 Fällen wurde die Tat rechtlich anders 
qualifizierto 

Von den angezeigten Raubtaten kam es bei 184 
Taten zu einer Verurteilung wegen Raubes; das sind 18 % der 
angezeigten Fälle. 

bb) Die von den Sicherheitsbehörden angezeigten 
Raubtaten wurden durch die StaatsanvJal tschaften ',lie folgt 
beurteilt: 

In 236. Fällen wurde Anklage wegen Raubes erhoben 
(23 % der angezeigten Delikte), in 8 weiteren Fällen wegen 
Raubes im volltr~~kenen Zustand. 

165 Fälle wurden von der Staatsanwaltschaft 
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nach einer anderen Gesetzesstelle verfolgt. In 91 Fällen 
wurde das Verfahren mangels Fortbestehens des Tatver­
dachtes, in 60 weiteren Fällen aus anderen Gründen ein­
gestellt. 

In 434 Fällen mußte die Abbrechung des Ver­
fahrens beantragt werden, weil ein Täter von der Sicher­
heitsbehörde nicht ermittelt werden ko~nte. 

In den 60 "aus anderen Gründen" einge­
stellten Fällen lagen folgende GrUnde vor: 

In 7 Fällen war der Tät€'r geisteskrank. 

In 16 Fällen handelte es sich um straf­
unmündige Täter. 

In 2 Fällen waren die jugendlichen Täter 
wegen verzögerter Reife nicht 
stra.frechtlich verantwortlicho 

In 31 Fällen war die Täterschaft nicht nach­
weisbar. 

In 3 Fällen wurde § 34 Abs. 2 StFO angewendet, 

ln . 1 Fall war der Täter gestorben. 

cc) Die wegen Raubes angeklagt~n 236 Fälle 
wurden von den Gerichten ','lie folgt beurteilt: 

In 184 Fällen wurde der Angeklagte "Jegen 
Raubes verurteilt (77 % der an­
geklagten Straftaten). 

In 20 Fällen erfolgte ein Freispruch. 

In 32 Fällen \'Jurde de:- j\.ngeklagte wegen 

eines anderen Deliktes ver-
urteilt. 
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dd) Von den angezeigten 790 Personen wurden 
289 Personen wegen Raubes angeklagt (35 %) und 219 Per­
sonen wegen Raubes verurteilt (27 %). 

Von den wegen Raubes angeklagten 289 
Personen wurden 

a) wegen Raubes verurteilt: 

b) wegen anderer Delikte verurteilt: 

c) freigesprochen: 

d) das Verfahren nach § 227 StG 1945 
beendet: 

52 Jugendliche 
167 ErWachsene 

2 Jugendliche 

'+4 Erwachsene 

27 Erwachsene 

1 Erwachsener 

Der scheinbare Uberschuß von 4 Personen 
(293:289) ergibt sich daraus, daß hinsichtlich 
4 Personen je 2 verschiedene Enderledigungen vorge­
nommen wurden, und zwar wurden 2 Personen im Jahr 1973 
sowohl wegen Raubes verurteilt als auch von einem oder 
mehreren Raubfakten freigesprochen, 2 weitere Personen 
wurden sowohl wegen Raubes als auch wegen eines anderen 
Deliktes, das ursprünglich als Raub angeklagt worden 
war, verurteilt. 

Es wurden somit 219 Personen wegen im 
Jahr 1973 begangenen Raubes verurteilt. Von diesen 219 
Personen waren 7 Frauen (davon 1 Jugendliche). 

Von den wegen Raubes Verurteilten ware.n 
177 Österreicher. 

ee) Die verhängten Strafen: 

Wie er\'1ähnt, wurden insgesamt 167 Erwachsene 
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und 52 Jugendliche wegen im Jahr 1973 begangenen Raubes 
verurteilt. 

Von den 52 verurteilten Jugendlichen erhielten 
Strafen bis 

1 ... lahr 28 Täter (davon -j 5 bedingt) 
2 Jahren 14 Täter (davon 2 bedingt und 

und 6 Rahmenstrafen) 

3 Jahren 6 Täter ( 6 Rahmenstrafen) 

4 Jahren 1 Täter 

13 Jahren 1 Tä.ter 

15 Jahren 1 Täter 

1 Jugendlicher wurde gemäß § 13 JGG verurteilt. 

Von den 167 verurteilten Erwachsenen erhielten 
Strafen bis 

1 Jahr 9 Täter (davon einer bedinc·t ~ . 0' 

2 Jahren 44 Täter (davon 2 Zusatzstrafen) 

3 Jahren 33 Täter (davon 1 Zusatzstra:fe) 

4 Jahren 23 Täter (davon 1 Zusatzstrafe) 

5 Jahren 18 Täter (davon 1 Zusatzstrafe) 

6 Jahren 12 Täter 

7 Jahren 7 'l'äter 

8 Jahren. 7 Täter 

9 Jahren 2 Täter 
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10 Jahren 3 Täter 

12 Jahren 3 Täter 

15 Jahren 4 Täter 

18 Jahren 1 Täter 

20 Jahren 1 Täter 

Es wurde somit bei mehr als der Hälfte der 
verurteilten Jugendlichen mit einer Freiheitsstrafe von 
höchstens einem Jahr das Auslangen gefunden. Bei fast 
einem Drittel der Jugendlichen wurde der Vollzug der 
verhängten Freiheitsstrafe bedingt aufgeschoben. 

Bei den""Erwachsenen wurde lediglich in einem 
Fall eine bedingte Freiheitsstrafe verhängt. Die Hälfte 
der Täter erhielt Strafen bis zu drei Jahren. St~af€n 
bis zu fünf Jahren \'lUrden über 75 % der erwachsenen 
Täter verhängt. 

e) Die nach dem Suchtgiftgesetz 1951 Verurteilten 

Das Suchtgiftgesetz 1951 unte~scheidet in der 
gesetzlichen Strafdrohung zwischen den minder schweren 
Delikten des Suchtgiftbesitzes u.dgl. nach § 9 und 

den schwereren Delikten nach §§ 6 und 8, die sich gegen den 
Handel mit Suchtgift in größerem Umfang richten. 

Insgesamt wurden nach dem Suchtgiftgesetz 1951 
im ,Jahr 1975 648 Personen rechtskräftig verurteilt, 
davon 529 nach § 9, 115 nach § 6 und 4 nach § 8. 

Im Jahre 1976 \·mrden nach dem Suchtgiftgesetz 1951 
insgesamt 676 Personen rechtskräftig verurteilt, davon 518 
nach § 9, 157 r..ach § 6 und 1 nach § 8. 
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6. Die Jugend....~riminali tät nach der Ver­
urteiltenstatisti~ 

Während die Gesamtzahl der jährlich ver­
urteilten Personen seit dem Jahr 1969 stetig zurück-

. . 

gega~gen ist, ist die Anzahl der wegen Jugendstraf-
taten Verurteilten bis zum Jahr 1972 gestiegen. Die 
jährliche Zuwachsrate betrug damals rund 5 %. Seit 
dem Jahr 1973 hat die jährliche ~~~z~~ jugendlicher 
Verurteilter abgenommen. Aus der Statistik der Rechts­
pflege ergibt sich für die Jahre 1975 und 1976, -daß die 
Anzahl der 11 schuldig gesprochenen Jugendlichen" im 

. Jahr 1975 um 13,5 % nie~riger als im Jahr 1974, un~ im 

Jahr 1976 um 3,8% niedriger ist als im Jahr 1975. 

Genaue deliktsbezogene statistische Angaben 
Uber die jugendlichen Verurteilten liegen ~ür die 
Jahre 1975 und 1976 noch nicht vor. Im Jahr 1974 
"lurden von den wegen Verbrechens verurteil t~n 3.680 
Jugendlichen 2.306 wegen eines Verbrechens gegen frem­
des Vermögen verurteilt. Das bedeutet einen Anteil 
V0n 87 % und zeigt deutlich das zahlenmäßige überge­
wicht der Vermögansdelikte in der Jugenill{riminalität. 
Im Vergleich dazu ~"lUrdenvon den wegen Jugendstraf­
taten Verurteilten im Jahr 1974 nur 90 Personen wegen 
eines Verbrechens gegen Leib und Leben -verurteilt. Das 
sind 2,4 % sämtlicher wegen eines Verbrechens verur-

._ .. ___ . __ ._. ___ ._. _ .. _ teil ter J~gendlicherQ 

... 

Hiezu darf auch atlf die eiYlgehende Darstellllng i:l 

dem Bei trag von Dr. Arno Pilgram in BEiJ.age 2 (Heft 4 ), ins­
besonders s. 43 f~., hingewiesen werden. 

In einer von Un1v.,Doz o Dr. Fran.::.: CSASZAH vom 11.1-

.. sti tut fUr Strafrecht und Kriminclcgia d~r Un.i ~.rersi tät Wi.en 
an Hand einer repräsentativen Stichprobe von Gerichtsakts·\"). 

d~s Jugendgerichtshof'es "aen durchgofUhrten, auf' die Vel"­
häl t1l1sse in W1er! bezogene Unter.suchtl.:r;g ·wird .:f.estgestell t J 
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daß die Vermögensdelinquenz für die Jugendlichen eine 
weit größere Bedeutung hat, als es nach der Anzeigen­
statistik den Anschein hat. Andererseits sind Aggressions­
handlungen gegen Personen und Sachen weniger häufig, als 
es nach der ~~zeigenstatistik zu erwarten wäreo 

UnivoDoz~ Dr. CSASZAR wiesin seinem Vortrag vor der 
Österreichischen Gesellschaft für Strafrecht und Krimi­
nologie am 280 April 1977~ in dem er die Ergebnisse seiner 
Untersuchung erstmals veröffentlichte, u.a. auf folgendes 
hin: 

Während sich die Aggressionstaten von Kindern ü~er­
wiegend aus mehr oder weniger natürlichen Raufereien oder 
Unvorsichti.gkei ten im Schul- und Spielmilieu ergeben und 
zahlenmäßig eine unbedeutende Rolle spielen, ändert 
sich dieses Bild beim Jugendlichen schnell. Mit zu­
nehmendem Alter gewinnen gewalttätige Angriffe ernsterer 
Natur gegen Gleichaltrige oder Erwachsene an Bedeutung, 
und auch Sachbeschädigungen aller Art beginnen aufzutreten. 

Aus. dem vorliegenden Material ergibt sich jedoch 
insgesamt die Feststellung, daß die von-Kindern und 
Jugendlichen zu verantwortende Aggressionskriminalität 
zu einem guten Teil die Sozialordnung mehr stört als 
ernsthaft gefährdet. Dies gilt im wesentlichen auch für 
ihre noch nicht näher beschriebene Vermögenskriminalität. 
Im Bereich von Wien betrifft gut die Hälfte aller Be­
teiligungen an einer solchen Straftat den Diebstahl einer 
Zeitungskasse, einen Ladendiebstahl oder einen Angriff 
auf einen Warenautomaten, also Verhaltensweisen, deren 
Sozialschädlichkeit, isoliert betrachtet, sich in Grenzen 
hält. Da allein jede vierte, für ein Kind oder einen Ju­

gendlichen erfaßte Deliktsbeteiligung überhaupt das Aus­
räumen einer Zeit~~gskasse betraf, steht fest, daß auch 
die von diesen Personen gelieferte Einhruchskriminalität 
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.mehr durch ihren Umfang als durch ihre Schwere ins 
Gew1cht fällt. Im übrigen ist die eben genannte Form 
der Vermögenskriminalität in Wien im \~esentlichen auf 
einige Altersjahrgänge, nämlich der 1 ~ bis 15-.Jährigen, 
beschränkt. 

Für die in Wien von Kindern und Jugendlichen ge­
lieferte Vermögenskrimir..alität ist festzuhalten, daß 
sie zu zwei Drittel in Form gemeinschaftlich ausgeführ­
ter Unternehmungen begangen wird. Die Bedeutung dieser 
Feststellung ergibt sich nur unter Berücksichtig(mg 
einer für den in Rede stehenden Lebensabschnitt ins­
gesamt geltenden Besonderheite In der Regel ist davon 
auszugehen, daß der Zusammenschluß mehrerer Personen 
zur gemeinsamen Begehung von Straftaten eine erhöhte 
Sozialschädlichkeit zur Folge hat. Grundsätzlich ar.ders 
liegen die Dinge im Bereich der Kinder- ll."ld Jugendkrimi­
nalität. Enger Kontakt mit annähernd Gleichaltrigen ist 
ganz allgemein die dem Klnd oder Jugendlichen ent\'licklungs­
gemäße Verhaltensform,und zwar auch dann, wenn es sich um 
miteinander ausgeführte Straftaten handelt. Wesentlich 
bedenklicher als der den Antrieben einer Gruppendynamik 
folgende, in Gemeinschaft Gleichaltriger verübte Dieb­
stahl, ist der von einem jungen Täter allein und Uberlegt 
durchgeführte Angriff auf fremdes Vermögen. Das Bild der 
Wiener Kinder- und Jugendkriminalität wäre allerdings 
verze'ichnet, würden neben ::!er großen }'Iasse von Vor-
fällen vergleichsweise geringer BedeuttL.'1g nicht auch 
die wenigen schweren Straftaten erwähnt, die auf da.s 
Konto junger !1enschen gehen. 

..: 
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B. MASZNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER VERBRECHENS­

VERHüTUNG UND VERBRECHENSAUFKLÄRUNG 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verbrechensverhütung 

und der Verbrechensaufklärung haben sich im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Grenzen an den gesellschaftlichen 

und ökonomischen Gegebenheiten zu orientieren. Solche 

Maßnahmen werden in allen Staaten getroffen. Die gegen­

wärtige Situation hängt zwar nicht ausschließlich von 

den früher getroffenen Maßnahmen ab, doch sicher damit 

zusammen. Wenn es um die Sicherheit in Österreich der-

zeit besser beschaffen ist als in anderen vergleichbaren 

Staaten, dann müssen dafür auch Verdienste der sicher-

heitsbehördlichen Maßnahmen in Anspruch genommen werden. 

Da bisher auf der ganzen Welt keine spektakulären Maß­

nahmen bekanntgeworden sind, welche zur Verbesserung der 

Verbrechensverhütung und Verbrechensaufklärung dienen 

können 9 bleiben nur die traditionellen Möglichkeiten, 

personelle und organisatorische Vorkehrungen zu treffen, 

die Ausbildung ständig zu intensivieren, die technische 

Ausrüstung zu vervollkommnen und durch internationale 

Zusammenarbeit nicht nur die Verfolgung von Straftätern 

über alle Grenzen hinweg zu ermöglichen, sondern auch 

die ausländischen Erfahrungen und Methoden kennenzuler-

nen, um sie fUr die eigene Arbeit anzuwenden, wenr.. sie 

• 
/' 
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dazu geeignet sind. 

Das Bundesm'inisterium für Inneres hat daher im 

Jahre 1976 die folgenden Maßnahmen getroff,en, die zur 

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und darüber 

hinaus zur Verbesserung der Verbrechensverhütung und 

der Verbrechensaufklärung dienen sollen. 
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I. Personelle Maßnahmen 

1. Bundespolizei 

Der Personalstand der Sicherheitswachekonnte von 

9.195 am Beginn des Jahres 1976 auf 9.394 im Dezembe~ 

1976 angehoben werden und war somit um 199 Beamte höher 

als zu Jahresbeginn.Anfangs 1976 befanden sich 948 swn 
in Grundausbildung, davon allein 609 in der Polizei­

schule Wien. Im Dezember 1976 betrug der Stand der in 

Grundausbildung befindlichen SWB 10418, davon 1.039 in 

der Polizei schule Wien. 

Der Personalstand im Kriminaldienst betrug Anfang 

1976 1.997 und Dezember 1976 2.065, sodaß ein Zugang 

ven 68 Beamten erreicht werden konnte. Zusätzlich stan-

den mit 1.1201976 170 S~~ und 6 Gendarmeriebeamte in 

probeweiser Verwendung im Kriminaldienst. 

Der Personalstand der weiblichen Staßenaufsichts-

organe (VB/S-OStA) umfaßt anfangs 1976 387 und anfangs 

Dezember 1976 353 Bedienstete; dies bedeutet einen Ab-

gang von 34 Bediensteten. 

Die 1974 begonnene neue Art der Gewinnung von Poli-

zeinachwuchs in Form der "Polizeipraktikanten" wurde 

1976 fortgeflihrt~ Am 6.9.1976 konnten 100 Polizeiprakti-

kanten aufgenommen werden. Am 1.1.1976 betrug der Perso­

nalstand 128 und anfangs Dezember 210 Bedienstete. Der 

Einsatz bei der Schulwegsicherung, der in der Öffent­

lichkeit positive Beachtung fand, wurde beibehalten. 
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Dadurch konnte der Personalmangel für diesen wichti.gem 

Teil des Polizeidienstes überbrückt werden. 

Im Jahre 1976 wurden in Ausübung des Exekutivdienstes 

drei Beamte getötet und 103 Beamte schwer verletzt. 

2. Bundesgendarmerie 

Der systemisierte Personalstand blieb gegenüber dem 

Jahre 1975 mit 11.159 Dienstposten unverä.ndert.Mit Bs­

schluß der Bundesregierung vorn 18.5.1976 wurde der Auf­

nahme von 130 Vertragsbediensteten über den im Dienst­

postenplan 1976 festgelegten Personalstand zugestimnrt. 

Diese Bediensteten wurden mit Sondervertrag aufgenommen 

und am 1.1.1977 in das ~ffentlich rechtliche Dienstver­

hältnis als proviso:rische Gendarmen übe.rnommen. In Aus-­

übung des Dienstes wurden im Jahre 1976 "i:i.er Gend.a=meria.­

beamte getötet, ein Beamter ist an den :b'olgen einer im 

Vorjahr erlittenen schweren Verletzung gestorben; 54 Be­

amte wurden schwer verletzt. 
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II. Organisatorische Maßnahmen 

10 Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst 

Entsprechend der Regierungserklärung vom 5011$1975 

wurde die Einrichtung des Kriminalpolizeilichen Be­

ratungsdienstes auf Bezirksebene vorbereitet und steht 

vor dem Abschluß. Organisation und Geschäftsordnung 

des Bezirksgendarmeriekommandos umfaßt nun im "Haupt­

sachgebiet 2" uoa" den Kriminalpolizeilichen Beratungs­

dienst. Der Kriminalpolizeiliehe Beratungsdienst aller 

Sicherheitsbehörden und Landesgendarmeriekommanden ist 

1976 in steigendem Maße bei groL3en Veranstaltungen, wj.6 

Messen, Ausstellungen in fast allen Bundesländern in 

Erscheinung getreten, um der Öffentlichkeit vo~ Augen 

zu fUhren 9 wie jeder sich selbst und sein Eigentum vor 

Angriffen schützen kann .. 

In Zusammenarbeit mit der 'Bundeskammer der Gewerb­

lichen Wirtschaft und dem vom BundesministerillID für 

Inneres initiierten "Kuratorium Sicheres Österreich" 

wurde am 100 und 11 .. Juni 1976 im Gebäude des Ös-cer­

reichischen RaLffeisenverbandes in Wien 2., Holland-

,straße 2, unter reger Teilnahme des Managements und 

der Sicherheitsexperten der Geld- und Kreditinstitute 

ein "Symposium tiber die Bekämpfung von Raub- und Ein­

bruchsdiebstahl in Geldinstituten" abgehalten, bei wel­

cem zweckdienliche Maßnahmen yorgeschlagen und erörtert 

wurden. Das "Kuratorium Sicheres Österreich" - in dem 
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Beamte des Bundesministerium für Inneres mitarbeiten -

hat darüber hinaus, um die Öffentlichkei't anzuregen, 

an der Vorbeugungstätigkeit mitzuarbeiten, beschlossen, 

Zivilpersonen, die sich auf dem Gebiete der öffentlichen 

Sicherheit besondere Verdienste erworben habe~, indem 

die etwa wesentlich zur Verhinderung eines Verbrechens 

oder zur Aufklärung einer schweren Straftat beigetragen 

oder einem Exekutivorgan bei dessen Einsatz Hilfe ge­

leistet haben, besonders zu ehren. 

2. Sicherung der Bundesgrenze 

Zur Vermeidung irrtümlicher Grenzverletzung~n dient 

die deutliche Kennzeichnung der Bundesgrenze. Nach dem 

in die Vollziehung des Innenressorts fallenden § 9 Abs. 1 

des Staatsgrenzgesetzes, BGEl. Nr. 9/1974, hat der Landes­

hauptmann, soweit der Verlauf der Staatsgrenze im Gelä~de 

nicht ausreichend zu erkennen ist und dieser Mangel nicht 

auf Grund von Staatsverträgen durch Vermarkung der Staats­

grenze beseitigt werden kann, dafür zu sorgen, daß durch 

Aufstellung geeigneter innerstaatlicher Einrichtungen 

(wie Warntafeln, Fahnen, Stangen, Schranken und dgl.) auf 

die unmittelbare Nähe der Staatsgrenze und erforderlichen­

falls auch auf die Eigenart des Grenzverlaufes hingewie­

sen wird. 

Auf Gr und di eser Bestimmung wurden im Jahre 1976 ins­

gesamt 63 Warntafeln mit der Aufschrift ("Achtung Staats­

grenzen), weiters 25 Zusatztafeln (z.B. mit der Aufschrift 

III-91 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Heft 1 (gescanntes Original)66 von 124

www.parlament.gv.at



- 61 -

"Wegmitte") und 422 rot-weiß-rot gestrichene Warnpfähle 

aufgestellto Ferner wurden am Ende der Bundesstraße 51 

im Gebiet der Gemeinde Pamhagen vier Leitplanken befestigto 

Der relativ geringe Umfang der im Jahre 1976 zur inner­

staatlichen Kennzeichnung der Staatsgrenze durchgeführten 

Maßnahmen erklärt sich damit, daß bereits in den voraus­

gehenden Jahren fast alle neuralgischen Stellen der Staats­

grenze, an denen unbeabsichtigt Grenzübertritte stattfan­

den ~der sich sonstige Grenzzwischenfälle ereigneten, mit 

Warntafeln, Warnpfählen, Straßenschranken und dglo ge­

sichert worden sind. 

3. Datenstationen 

Im Frühjahr 1976 wurden drei neu errichtete DatE:nstatic~ 

nen für die Bundesländer Steiermark, Kärnten und Salzburg 

in Betrieb genommen. Weitere Datenstationen bestehen be­

reits in Wien, Niederösterreich 9 Oberösterreich und Tirolo 

.Planungsarbeiten für drei weitere Terminale - bei der 

Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg t der 

Sicherheitsdirektion für das Bundesland Burgenland und 

sm Flughafen Wien-Schwechat - wurden eingeleitet. 

48 Alarmübungen 

Im Laufe des Jahres 1976 wurden wieder mehrere Alarm­

übungen im Zusammenwirken zwischen den örtlichen Justiz­

behörden und Sicberheitsbehörden durchgeführt. Ziel war 

jeweils die Überprüfung der bestehenden Alarm- und Ein­

satzpläne.zur Gewährleistung der Sicherh€itsverhältnisse 
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im Falle von Gefangenenrevolten, Ausbruchs- oder Be­

freiungsversuchen und sonstigen Vorkommnissen (Terror­

aktionen, Katastrophenfälle usw.) in Strafvollzugsan­

stalten und gerichtlichen Gefangenenbäusern. Zum Teil 

wurden aufgrund der bei den Übungen gewonnenen Erfahrun-

gen Modifizierungen hinsichtlich der Alarmpläne bzw. 

geeignete Veranlassungen auf dem Ausrüstungs- oder ~ach­

richtensektor (Verbesserung der Fernmeldeverbindungen 

zwischen Justiz- und Polizeibereich) vorgenommen. 

50 Konzept für eine Verbesserung der Sicherheit sver·­

hältnisse in Wien 

Im Rahmen des bereits im Mai 1975 zwischen dem B[ir-

germeister der Stadt Wien und dem Polizeipräsidenten 

von Wien vereinbarten Konzeptes für eine Verbesserung 

der Sicherheitsverhältnisse in Wien, das uoa e den Wieder­

·aufbau desRayonsdienstes 9 die yerstärkte polizeiliche 

Überprüfung von Parks, Fußgängerzonen, Straßenbahnzüge!l 

und Autobussen 9 Schnell- und Stadtbahnstationen, U-Bahn-

stationen, bestimmten Lokalen, die Neuorganisation der 

polizej.lichen Überwachung in den Außenbezirken, die 

Überprüfung der W·achzimmer im ~~inblick auf ihre Zuläng-

lichkei t und zweckmäßige Si,tuierung, Maßnahmen zum ver­

stärkten Schutz für Fußgänger, insbesondere für Kinder 

im Straßenverkehr g zur besseren Aufklärung und Beratung 

der Bevölkerung in Sicherheitsfragen u.dgl. vorsieht, 

wurden die im J~~re 1975 eingeleiteten Maßnahmen fort-
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gesetzt. Insbesondere wurden die Fuß-und Funkwagen­

stre.ifen einschließlich der Zivilstreifen verstärkt und 

die bestehenden Sonderüberwachungsprogramme, wie "Aktion 

Planquadrat" und "Aktion Eule" intensiYiert. Für den Fuß­

patrouillendienst hat die Stadt Wien weitere 100 Stück 

Sprechfunkgeräte zur Verfügung gestellt. Die Diensthunde­

abteilung der Bundespolizeidirektion 'Nien hat eine Er­

weiterung sowohl in personeller Hinsicht als auch hin­

sichtlich der Anzahl der Stützpunkte erfahren. Eine Reor­

ganisierung des Verkehrsunfallkommandos der Bundespoli­

zeidirektion Wien wurde eingeleiteto Demnach werden vom 

Verkehrsunfallkommando künftig alle Verkehrsunfälle be­

handelt~ bei welchen Personen verletzt wurden. Dies be­

deutet eine wesentliche Entlastung der Funkstreifen~ 

welche die dadurch. ·gewonnene Zeit zur Besorgung anderer 

Sicherheitsaufgaben verwenden können. Hand in Hand damit 

ging ein weiterer Ausbau der Stützpunkte des Verkehrsun­

fallskommandos. Die Stadt Wien hat der Bundespolize~­

direktion Wien 2 Radargeräte für Zwecke der Verkehrsüber­

wachung kostenlos überlassen. Zur Besorgung der einschlägi­

gen Aufgaben wurde eine "Technische Verkehrsgruppe" bei 

der Verkehrsabteilung der Bundespolizeidirektion Wien ge­

schaffen. Im Rahmen der Schulwegsicherung wurden zusätz­

lich Polizeipraktikanten eingesetzt. Die polizeilichen 

Aufklärungsaktionen und Beratungen, vor allem in Schulen, 

für alte Menschen, für Angestellte yon Kredit- und Geld-
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.insti tuten usw. sowie die Herausgabe einschlägiger Merk­

blätter wurden fortgesetzt. 

6. Diensthunde und Diensthundeführer der Bundespolizei 

Die Diensthundeabteilung der Bundespolizeidirektion 

Wien wurde im Hinblick auf die vermehrten Sicherungsauf.­

gaben, wie Schutz der Hilfsstation des Roten K~euzes in 

Wien Kaiserebersdorf, Durchführung vermehrter Fußstreifen 

usw., auf 65 Polizeidiensthundeführer aufgestockt. Insge­

samt standen Ende 1976 bei den Bundespolizeibehörden 106 

Polizeidiensthundeführer zur Verfügung. 

Bei der Bundespolizeidirektion Schwechat wurde eine 

Diensthundestation mit 10 Polizeidiensthundeführern, vor­

nehmlich für den Schutz des F~ughafens Wien-Schwechat, 

eingerichtet. 

Im Rahmen eines Sonderprograrnmes zur Ausbildung von 

Suchtgiftspürhunden konnte die Zahl der Suchtgiftspürhunde 

insgesamt von 19 auf 31, in Wien von 7 auf 16 erhöht werden. 

7. Auslobungen 

.Das Bundesministerium für Inneres hat im Jahre 1976 

aus Anlaß größerer Kriminalfälle insgesamt S 283.000,-­

für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, d:'e zur 

Ausforschung der Täter führen, öffentlich ausgelobt. In 

zwei Fällen konnte dadurch ein Mord, 1n einem Fall ein 

Bankraub geklärt werden. 

8. XII. Olympischen Winterspiele in Innsbruck 

Im Bereich des Bundesministeriums für Inneres wurden 
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alle. erforderlichen Maßnahmen in organisatorischer, per­

soneller und ausrüstungsmäßiger Hinsicht getroffen, die 

schließlich einen sicherheitspolizeilieh reibungslosen Ab­

lauf der XII. Olympischen Winterspiele in Innsbruck ge­

währleisteten. 

9. Neuorganisation der Gendarmeriedienststellen 

Im Jahre 1976 wurden die Geschäftsordnungen für .die 

Landesgendarmeriekommanden, .für die Bezirksgendarmerie­

kommanden und für die Gendarmeriepostensowie d.ie damit 

zusammenhängende Vorschrift für die Stabsabteilu.ng, die 

Verkehrsabteilung, die Schulabteilung und die Bereichsab­

teilung fertiggestellt und verlautbart.Auf Grund dieser 

neuen Organisations-Vorschriften werden im Jahre 1977 die 

Landesgendarmeriekommanden die erforderlichen Anpassungen 

und Umstellungen vorzunehmen haben. 

~, 
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111. Ausbildung 

1. Zentrale Ausbildung unter Einsatz des Psychologischen 

Dienstes 

Folgende zentralen Ausbildungsvorhaben wurden im 

Berichtsjahr begonnen bzw. durchgeführt, die letzten Endes 

die Hebung des qualitativen Niveaus der Exekutive bewirken 

sollen. 
Die Ausarbeitung eines wissenschaftlich fundierten 

Auswahlverfahrens für Neuaufnahmen bei Bundesgendarmerie 

und Sicberheitswache wurde abgeschlossen. 

Die Lehrerfortbildung erfolgte im Zusammenhang mit 

der Novellierung der Straßenverkehrsordnung 1976. 

Fübrungskräftefortbildung 

1976 fanden in Peygarten/Ottenstein, N.Ö., zwei jeweils 

fünf tätige Führungskräfteseminare statt, an welchen 80 

Beamte des Recbtskundigen Dienstes bei den Bundespolizei­

behörden und Sicherheitsdirektionen und Beamte der Ver~ 

wendungsgruppe W 1 des Gendarmerie-, Sicherheitswache-

und Kriminaldienstes teilnahmen. Im Rahmen der Semina.r-

arbeit wurden folgende Themenkreise behandelt: 1) Psycho­

logie der Gruppe; 2) Psychologie des Individuums; 3) Ar­

beitstechniken. 

Zur Beurteilung der Eignung von Bewerbern fü~ Spezial­

tätigkeiten wurde der Psychologische Dienst für folgende 

Bereiche herangezogen: Auswahlprüfungen für Bewerber zum 

Gehobenen Fachlehrgang (Polizei, Gendarmerie, B.D.Gen-

darmerie, Kriminalbeamte), Ausleseuntersucbungen für Folizei-
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und Gendarmeriebewerbe~ Ausleseuntersuchungen für Polizei­

praktikanten. 

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung' wurde der Psycho-

logische Dienst wie folgt eingesetzt: 

Pädagogische Leitung und Mitwirkung an zwei Führungskräfte: 

seminaren 

Unterricht in Lernpsychologie im Zentralen Fachkurs 

Unterricht in Führungslehre im Gehobenen Fachlehrgang 

Psychologie der Menschenbehandlung im Kriminalbeamtenvor­
bereitungskurs 

Seminar über Mitarbeiterführung und Arbeitstechnik für 
leitende Beamte des Bundesministeriums für Inneres 

2. Ausbildung zur Bekämnfung der Suchtgiftkriminalität 

Die Arbeitstagung für Suchtgiftreferenten und Suchtgift­

sachbearbeiter fand. vom 1 abis 3.6.1976 in Feldkirch statto 

Drei Beamte der Sicherheitsdirektionen, 46 Beamte von Bun-

despolizeibehörden, 32 Beamte von den Landesgendarffierie­

kommanden (Kriminalabteilung) und 29 Beamte von den Pinanz-

landesdirektionen nahmen daran teil. Sinn und Zweck dieser 

Arbeitsta.gungen ist es, die Beamten über den Stand der 

Suchtgiftkriminalität in Österreich und Europa zu infor-

mieren, sie auf neue Trends und Arbeitsweisen etc. hinzu-

weisen und organisatorische Angelegenheiten zu besprechen. 

Zu diesen Arbeitstagungen werden jeweils auch immer Gastvor-

tragende aus dem Ausland eingeladen. Es sind auch Vertreter 

jener Mini.sterien anwesend, die sich mit der Bekämpfung des 

Suchtgiftmißbrauches im weitesten Sinne zu befassen baben 
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(Bundesministerium für Justiz, Bundesministerium für 

Gesundheit und Umweltschutz sowie Bundesministerium für 

-Finanzen) 0 

Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminali­

tät" hat im Jahre 1976 Schulungen von Zollorganen, von Poli-

zeijuristen und Polizeiärzten sowie von Sachbearbeitern 

bei den Bezirksverwaltungsbehörden und von Sicherheits­

organen, die auf Kleinflughäfen in Österreich u.a. Grenz-

kontrolldienst versehen, durchgeführt. 

30 Strahlenspürtrunps und Strahlenschut zreferent end er 
Bundespolizei 

Die Ausbildungs- und Nachschulungskurse für die Strahlell­

spürtrupps der Exekutive wurden auch im "Tal1re 1976 fortge--

führt. Im Bereich der Bundespolizei wurden ca. 600 Beamte 

erfaßt. Bei den Einsatzübungen wurde das Schwergewicht je­

weils ruf die praktische Handhabung mit radioaktivem Material 

gelegt. Die Anzahl der Ausrüstungsgarniturer. für Strahlen­

spürtrupps blieb bei den Bundespolizeibehörden mit 91 weiter­

hin unverändert. 

Die Strahlenschutzreferenten der Bundespolizeibehörden 

wurden in einem speziellen Seminar für Strahlenschutz-

referenten weitergebildet. 

4. Flugbeobachterkurse der Bundespolizei 

Im Jahre 1976 wurde ein weiterer Kurs zur Ausbildung von 

Flugbeobachtern abgehalten, an dem sechs Beamte aus dem Be-

reich der Bundespolizei teilnahmen. Diese Kurse verfolgen 

den Zweck, die Exekutivbeamten mit den EinsatzmögliclJ.keiten 
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von Luftfahrzeugen als taktische Hilfsmittel des Exekutiv­

dienstes vertraut zu machen. 

5. Präzisionsschützen der Bundesuolizei ' . 

Die im Jahre 1975 bei der Bundespolizeidirektion Wien 

ausgebildeten Präzisionsschützen absolvierten zu Perfektions­

zwecken wöchentlich ein Ubungsschießen, bei welchem insbe­

sondere' auch auf die Erlangung einer Zielsicherheit bei 

Dunkelheit Wert, gelegt wird. Dadurch soll der bei der Aus­

bildung erreichte und für den allfälligen Einsatz unbedingt 

notwendige hohe Standard erbalten bleiben. 

6 0 Ausbildung der Bundespolizei 

Der 15. Zentrale Fachkurs für die Bundessicherbeitswache, 

der nach neuen Grundsätzen organisiert war, wurde weiter-

gefübrt und im Juni 1976 beendet. 

Der 16. Zentrale Fachkurs für die Bundessicberheitswache 

wurde ausgeschrieben, eingerichtet und im Oktober 1976 be­

gonnen. Auch dieser Fachkurs gliedert sich, wie erstmals 

der 15o,ineinen theoretischen und einen praktischen Teil. 

Er endet im Juni 1977. 

Im Jahre 1976'wurde der 1. Sonderfachkurs für Sicherheits-

wachebeamte in technischer Verwendung eingerichtet und be­

endet. Im Rahmen dies.es Kurses wurden Beamte, die auf dem 

Gebiet des Fernmelde-, Kraftfahr- und Waffenwesens in tech- , 

nischer Verwendung stehen, erstmals auch im technischen Be-

reich einer Schulung zugeführt und beendeten diese mit der 

Fachprüfung für die Bundessicherheitswache. 
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Die Gehobene Fachausbildung für den Gendarmerie-, 

Sicherheitswach- und Kriminaldienst - Lehrgang 1976/78 

bat im Juni 1976 begonnen und endet im Juni 1978. Es 

ist dies die erste gemeinsame Ausbildung leitender Be­

amter der Wachkörper des BU:ldesministeriums für Inneres. 

Der Lehrgang findet an der Genda~meriezentralschule Mödling 

statt. 

Der 6. Zentrale Lehrgang für Beamte des Kriminal-Vor­

bereitungsdienstes, der im Jahre 1975 begonnen hatte, 

wurde 1976 zu Ende geführt. 

Gleichfalls beendet wurde aer 7. Zentrale Lehrgang für 

Beamte des Kriminal-Vorbereitungsdienstes, der der Aus­

bildung von DASTA-Personal diente. 

Im Jahre 1976 wurden der 8~, 9. und 10. Zentrale Lehr­

gang für Beamte des Kriminal-Vorbereitungsdienstes einge­

richtet und begonnen; der letztangeführte Lehrgang dient 

.uch der Ausbildung von DASTA-Personal. Alle drei Lehr­

gänge werden 1977 beendet. 

7. Ausbildung der Bundesgendarmerie 

Im Berichtsjahr standen 1.434 Beamte in 38 Grund- bzw. 

Fachkursen in Ausbildung, wovon etwa die Hälfte der Kurse 

abgeschlossen und die Hälfte der Beamt en erfolgreich aus­

gemustert werden konnten. 

4.890 Beamte wurden in 208 Fortbildungs- und Spezial­

kursen sowie Kurzseminaren besonders geschult. Das Schwer­

·gewicht lag dabei in der Fortsetzung der im Jahre 1975 be­

gonnenen bundeseinheitlichen FortbiJ.dung Duf kriminalpoli-
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zeilichem Gebiet für Bezirks- und Postenkommandanten 

und deren Stellvertreter in einwöchigen Kurzseminaren. 

Diese Führungskräfte haben ihre gewonnenen'Erfahrungen 

an ihre Mitarbeiter weiter zu vermitteln, wodurch eine 

. große Breitenwirkung und erhöhte Effizienz erreicht wird. 

Die Aus- und Fortbildung der Strahlenspürtrupps und 

Ersatztrupps wurde fortgesetzt. Derzeit bestehen bei der 

Bundesgendarmerie 110 Strahlenspürtrupps und 110 Ersatz­

trupps • 
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IV. Technische Maßnahmen . --- -
1. Motorisierun~ 

a) Bundespolizei 

Der Systemisierungsplan der Kraftfahrzeuge der Bundes­

polizei für das Jahr 1976 sieht bei den Kraftfahrzeugen· 

für betriebliche Zwecke eine Erhöhung um 20 Einheiten 

vor. Wie in den vergangenen Jahren wurde nach Maßgabe 

der zur Verfügung stehenden Kredite der unbedingt not-

wendige Austausch von Kraftfahrzeugen vorgenommen, um 

die Einsatzbereitschaft des vorhandenen Kraftfatrzeug-

parks zu gewährleisten. Vor allem wurden die mehr als 

20 Jahre alten, offenec MTW der Marke Steyr 380 sowie 

die Solokrafträder der Marke Puch 250 SG geg~n moder-

nere und zweckmäßigere Fahrzeuge, wie VW-Kcmbi, Omni-

busse und Kastenwagen bz'J'l. Solokrafträder der Marke 

Honda, ausgetauscht. Weiters erfolgte der zusätzliche 

Ankauf von Kraftfahrzeugen für spezielle Zwecke, wie 

etwa für die von der Stadt Wien der Bundespolizei-

direktion Wien zur Verfügung gestell teu zwei Radar-

geräte oder fUr besondere staatopolizeiliche und 

kriminalpolizeiliehe Zwecke. 

Im Jahre 1976 wurde von den gewöhnlicher.. blauen Dreh-

leuchten für Einsatzfahrzeuge abgegangen und der An-

kauf neuer Leuchten mit Halogenlampen sowie von elektro­

nisch gesteuerteri Schaltgeräten fUr die Tonfolgehörner 

der Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei vorgenom:nen. 
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Weiters wurden sämtliche im Rahmen der Bundespolizei 

vorhandenen VUK-Wagen mit reflektierenden und fluoreszie­

renden Sicherheitsstreifen versehen, wodurch eine besse­

re Wahrnehmbarkei t dieser Fahrzeuge gegeben ist und ein 

Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr 

geleistet wurde. 

Von den Kraftfahrzeugen der Sicherheitsdirektionen und 

Bundespolizeibehörden wurden innerhalb des Jahres 1976 

insgesamt 17,523~234 Kilometer zurückgelegt. 

b) Bundesgendarm~rie 

Der systemisierte Stand an Kraftfahrzeugen wurde im 

Jahre 1976 um 20 Einheiten auf 2.429 erhöht. Der syste­

matisierte Stand an Wasserfahrzeugen blieb mit 70 Ein­

heiten unverändert. 

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Budgetmittel wur­

den 290 Kraftfahrzeuge verschiedener Typen neu ange­

kauft, wodurch rund 12 '10 des systemisierten Fahrzeugpal'ks 

erneuert werden konnten. Das an die Österreichische 

Schiffswerft AG in Auftrag. gegebene und in der Werft 

Linz gebaute Motorboot "V 20" wurde am 3.6.1976 auf dem 

Bodensee in den Dienst gestellt. Mit dem Ankauf von 

weiteren zwei Kraftfahrzeugen für Observationszwecke wu~­

de der angestrebte Sollstand von 23 Observationseinh9iten 

erreicht. 

Wegen schlechten Allgemeinzustandes oder Totalschadens 

im Zuge von Verkehrsunfällen mußten 1976 insgesamt 248 

Kraftfabrzeuge und 62 Motorfahrräder ausgesondert werden. 
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2. Fernmeldewesen: 

a) Bundespolizei 

Schaffung der Voraussetzungen für den vermehrten Ein­

satz von Fernmeldemitteln im Bereich der Sicherheits­

exekutive anläßlich der XII. Olympischen Winterspiele. 

Fortsetzung des Ausbaues des UKW-Richtfunknetzes der 

Sicherheitsbehörden. Inbetriebnahme der Strecke West 

bis Innsbruck anläßlichder XII. Olympischen Winter­

spiele und Weiterfübrung bis Bregenz. Ausbau der Strecke 

Süd bis Graz mit Fortführung bis Klagenfurt. 

90 Stück Kleinstfunksprechgeräte, die vorerst im Rahmen 

der XII. Olympischen Winterspiele eingesetzt worden wa­

ren, wurden nach Beendigung der Winterspiele den Bundes­

polizeibehörden zur Verwendung im kriminalpolizeilichen 

und staatspolizeilichen Dienst zur Verfügung gestellt. 

Auslieferung von weiteren 100 Stück tragbaren Funksprech­

geräten, welche von der Stadt Wien im Rahmen ihres Sicher­

heitskonzeptes für die Bundespolizeidirektion Wien ange­

kauft worden sind. Die Auf teilung erfolgte zwischen 

Sicherheitswache und Kriminaldienst. 

Zuweisung von acht Stück Personen-Funkrufgeräten für lei­

tende Beamte der Bundespolizeidirektion Wien, um für die­

sen Personenkreis eine optimale Erreichbarkeit zu erzielen. 

Weiterführung des Projektes der Umstellung auf Fernwahl­

möglichkeit im internen Fernsprech-Fernleitungsnetz der 

Sicherheitsbehörden. 
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Weiterführung der Anpassung von Fernsprechvermittlungs­

anlagen der Bezirkspolizeikommissariat der Bundespoli­

zeidirektion Wien an das System der verdeckten Kenn­

ziffernwahl, doh. Schaffung der Durchwahlmöglichkeit 

bis zum gewünschten Teilnehmer ohne Einschaltung des 

Vermittlungspersonals. Gleichzeitig Einbau einer den 

~ienstlichen Erfordernissen entsprechenden Fernsprech­

vermittlungsanlage beim Bezirkspolizeikommissariat 

Innere Stadt mit Einbeziehung in das System der ver­

deckten Kennziffernwahlc 

Im B~reich der Bundespolizeidirektion Wien: Einbau von 

Kennungsgebern in die Funkstreifenwagen und Sonder­

Funk-Kraftfahrzeuge zur automatischen Übermittlung der 

Kennung des Einsatzfahrzeuges und Meldung von dessen 

augenblickJ_icher Verfügbarkei t an die Funklei tzentrale. 

Ausstattll.ng der Datenstationen in Graz, Salzburg und 

Klagenfurt mit erforderlichen Fernschreib-, Funk- und 

Fernsprechgeräten. 

Beschaffung und Inbetriebnahme von weiteren Wechselstrom­

telegraphieeinrichtungen für den Betrieb von Fernschreib­

kanälen ,im UKW-Richtfunknetz der Sicherheitsbehörden auf 

der Strecke Wien-Graz-Klagenfurt. 

Ankauf eines frequenz stabilen KW/Empfängers für den 

Interpol-Funkfernschreibbetrieb, um eine gesicherte 

übertragung der Fernschreiben im KW/Funknetz der Interpol 

zu gewährleisten. 
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Weiterer Anschluß von Teilnehmern an die im Bereiche 

aller Bundespolizeibehörden (ausgenommen Bundespolizei­

direktion Schwechat) eingerichteten Alarm-Empfangsan­

lagen. Mit Jahresende 1976 waren insgesamt 471 Teil­

nehmer alarmmäßig an Pclizeidienststellen angeschlossen. 

Ankauf von weiteren 35 StUck mobilen Funksprechgeräten 

für die Ausstattung von zusätzlichen Einsatzfahrzeugen 

mit Funk. 

Mit Ende 1976 waren von 707 Einsatzfahrzeugen der 

Bundespolizei (524 Einsatzwagen, 183 Krafträder) 512 

Fahrzeuge (445 Einsatzwagen, 67 Krafträder) mit mobilen 

Funksprechgeräten ausgestattet. Die restlichen 195 Fahr­

zeuge (79 Einsat~1agen, 116 Krafträder) können im Be­

darfsfalle jederzei t mit einem tragbaren F'unksprechgerät 

ausgerüstet werden. Die Kraftfahrzeuge ohne FunkausriJstung 

sind primär nicht für den exekutiven Einsatz vorgesehen. 

Insgesamt standen mit Jahresende 1976 im Bereich der 

Bundespolizei 512 mobile, 837 tragbare und 115 ortsfeste 

Funkgeräte zur Verfügung. 

b) Bundesgendarmerie 

Mit Ausnahme der Bezirksposten Seiersberg, Bez.Graz-SÜd, 

mit Leoben, bei denen die saus fernmeldetechnischen Griil1-

den noch nicht möglich ist, sind sämtliche Bezirksposten 

(90) mit dem Gendarmerie-Notruf 133 ausgestattet. 

Darüber hinaus wurde auf 12 Gendarmerieposten, die an 

besonders neuralgischen Punkten liegen, dieser Notruf 

installiert. 
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Durch Installationen von Alarmruf-Empfangsanlagen 

auf Gendarmerieposten bzw. Zuschaltungen zu bestehen­

den , wurden weitere 365 besonders gefährdete Objekte 

in das Alarmruf-Meldesystem eingebunden. Die Gesamt­

zahl der auf diese Art gesicherten Objekte betrug mit 

Jahresende 1.693. 

Zur Verdichtung des bestehenden UKW-Funknetzes wur­

den 90 Mobilgeräte angekauft. Für den Fuß- und Motor­

radpatrouillendienst sind weitere 350 Taschenfunkge­

räte der Type FuG 10 angekauft und zugewiesen worden. 

In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wurde die 

Richtfunkstrecke WEST bis Bregenz ausgebaut. Die 

Strecke SÜD wurde bis Klagenfl1.rt fertiggestellt. 

Während der Olympischen Winterspiele 1976 waren sei­

tens der Bundesgendarmerie im Raume Innsbruck 184 

mobile, 312 tragbare und 30 stationäre Funksprechge­

räte eingesetzt. Der Funkbetrieb konnte über 6 Funk­

kreise störungsfrei abgewickelt werden. 

Von den im Funk-Ausstattungsplan vorgesehenen 2.429 

Kraftfahrzeugen des derzeit systemisierten Standes 

sind mit Stand 1.1.1977 1108 (60 %) mit Mobilge­

räten ausgerüstet. Die restlichen noch auszustatten­

den Kraftfahrzeuge können vorerst jedoch mit Funk­

geräten der Type FuG 10 bestückt werden, wofür der­

zeit 661 Stück zur Verfügung stehen. Für rund 600 
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Kraftfahrzeuge (Kleintransporter, ausgenommen jene für 

das Verkehrsunfallskommando, Pritschenwagen, Gelände­

wagen u.ä.» Autobusse und Lastkraftwagen) ist unter Be­

rücksichtigung ihrer Zweckbestimmung eine Funkausrüstung 

nicht vorgesehen. Sie können aber im Bedarfsfalle eben­

falls mit Funkgeräten der Type FuG 10 ausgestattet werden. 

3. B_ewaffnung 

a) Bundespolizei 

Ankauf von 50 Pistolen der Marke Walther - Manurhin, 

Type PPK, Kaliber 7,65 mrn, für die Bundespolizei zur 

Ergänzung der vorhandenen Bestände und yon 20 Spezial­

gewehren der Marke Steyr, Modell SSG Match, Kaliber 

7,62 mm, für Präzisionsschützen. 

Eine neue Handfessel der Marke Star, Type B, wurde 

erprobt und bei den Bundespolizeibehörden eingeführt. 

b) Bundesgendarmerie 

Jeder Gendarmeriebeamte im Exekutivdienst ist mit 

einem Karabiner M 1 und einer Pistole M 35 mit der 

dazugehörigen Munition ausgerüstet. Den Beamten der 

Kriminalabteilungen und einem Großteil der Gend~rmerie­

posten stehen für den Dienst in Zivilkleidung Pistolen 

WALTHER PPK mit Schulterhalfter zur Verfügung. 

Jeder Gendarmerieposten v~rfügt über mindestens e:tne 

Maschinenpistole Marke UZI. Jedem Hauptpost-=u ist zu­

sätzlich eine UZI für den Fl.l.nkpatrouillend ienst zuge-­

wiesen. Die Kriminalabteilunge:J. und Ve::,kehrsabteilungen 

mit ihren Außenstellen v'-3rfügen über e ine ihr~1r Stärke 
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angepa.Gten Anzahl an Maschinenpistolen. Für den Ein­

satz konzentrierter Abteilungen ist bei jedem Landes­

gendarmeriekommando eine dem Personalstand angepaßte 

Anzahl an UZI gelagert. Für besondere Ernstfälle ist 

jedem Bezirksposten, jeder Kriminalabteilung und jeder 

Verkehrsabteilung eine Tränengas-Truppausrlistung zu­

gewiesen. 

4. Elektronische Datenverarbeitung 

Entsprechend den vorhandenen Ausbauplänen wurden neben 

den schon bestehenc.en Date!1stationen Wien g Niederösterreich , 

Oberösterreich und Tirol die Datenstationen in den BU!1des­

ländern Kärnten (2302$1976), Steiermark (56401976) und 

Salzburg (17G5.1976) in Betrieb genommeno Mit deren Inbe­

triebnahme ist der Ausbau des Netzes von Datenstationen 

abgeschlossen 0 

Datenstationen sind Dienststellen der Sicherheitsdirektion 

des betreffenden Bundeslandeso Das mit Hilfe von Da.tenfern.­

verarbeitung aufgebaute elektronische Fahndungsnetz ist so 

. konzipiert, daß die Eingabe an den zentralen Computer in 

Wien im "on line-Verkehr" und "realtime-Verfahren" von den 

oben genannten sieben dezentralen Datenstationen über Bild­

schirmterminals modernster Bauart erfolgto Damit ist gewähr­

leistet, daß das zentrale Computersystem in Wien die in 

ganz Österreich auftretenden Fahndungsfälle so schnell a~s 

möglich speichern und auf Anfrage sofort wieder ausgeben 

kann. 
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Neben den Datenstationen sind bei wichtigen Dienst­

stellen mit großer Abfragehäufigkeit, sogenannte Ter­

minalplätze, eingerichtet. Die technische AusrUstung 

dieser Terminalplätze ist die gleiche wie jene von Daten­

stationen, nämlich Datensichtstationen mit Protokoll­

drucker, die mittels Standleitungen direkt ~it dem zen-· 

tralen Computer in Wien verbunden sind. Zum Unterschied 

von den Datenstationen besteht jedoch keine Verpflichtung 

zu einem Betrieb rund um die Uhr und vor allem sind Ter­

minalplätze nicht befugt, den Datenbestand zu ändern. 

Sie sind somit lediglich für den schnellen Abfragedienst 

vorgesehen. Derzeit bestehen sieben solche Terminalplätze. 

Um jeder größeren Sicherheitsdienststelle - zumindest 

'bis zur Bezirksebene - ebenfalls eine on line-EKIS-Abfrage­

möglichkeit zu bieten, wurde 1976 das sogenannte "PWCO­

Konzept" verwirklicht. PWCO ist der Fernschreibnahme d"es 

Wiener Computers, nämlich P=Polizei, W=Wien, CO=Computer. 

Es bedeutet konkret, daß von jedem hiezu berechtigten 

Fernschreibgerät, das bei einer Sicherheitsbehörde in­

stalliert ist, der Computer in Wien im FS-Wählverkebr an-

gewählt und sodann on line ei~e EKIS-Anfrage gestellt wer­

den kann. Infolge der Realisierung des PWCO-Konzepts stehen 

nun neben den EDV-Bildschirmterminals weitere 300 FS­

Terminals bei Polizei und Gendarmerie, 16 bei den Grenz­

kontrollstellen, sieben bei den Finanzlandesdirektionen 

und 21 bei de~ Zollämtern zur Verfügung. Mit dieser breit 
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gestreuten Abfragemöglichkeit besitzt Österreich in 

bezug auf die Abfragedichte eines der modernsten Fahn­

dungssysteme Europas. Die Tendenz der Anfragehäufig­

keit ist in allen Bereichen steigend. 

5. Sonstige technische Geräte 

Die in den Jahren 1974/1975 begonnenen Vorarbeiten 

fUr eine systematische materialmäßige Kennzeichn~ng von 

Materialien der Industrie und deren kriminaltechniscb -

relevanten Proben, wie sie in vielen Bereichen der Spuren­

beurteilung zur Abklärung kriminaltechnisch relevanter 

Fragestellungen anfallen, konnten soweit zum Abschluß ge­

bracht werden? daß im Jahr 1976 die apparatemäßige Ab­

rundung einer auf chromatographische Methoden und Massen­

spektrometrie als Schwerpunkt aufbauende Untersuchungs­

technik durchgezogen werden konnte. Neben der Erreichung 

der apparativen Endausstattung konnten die wesentlichsten 

Planungsvoraussetzungen für automatisierbare Analysen-

und Auswerteprogramme in Blickrichtung einer Automati­

sierung unter Ausnutzung der Meßwertverarbeitung und ge­

normter Untersuchungstechniken mit Analysenreport abge­

echlossen werdeno Die Ausarbeitung der praktischen Durch­

führung und di e Kon,zipierung der end gült igen Form der 

Meßwert-und Datenverarbeitung ist für die Jahre 1977 und 

1978 vorgesehen. 

Die Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen 

werden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durch elen Einsatz 
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von Luftfahrzeugen des Bundesministerium für Inneres 

unterstützt: 

An Luftfahrzeugen standen 1976 

2 viersitzige Hubschrauber 

9 fünfsitzige Hubschrauber 
2 zweisitzige Mot orfl ugze uge und 
2 viersitzige Motorflugzeuge 

zur Verfügung. 

Die Luftfahrzeuge sind mit einer entsprechenden An­

zahl von Piloten und Luftfahrzeugwarten auf sieben Flug­

einsatzstellen verteilt,· die sich in Wi'en/Meidling, auf 

dem Flughafen Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt und 

Graz sowie auf dem Flugfeld Hohenems-Dornbirn befinden. 

Insgesamt sind für die Erfüllung der fliegerischen 

Aufgaben und für den technischen Dienst 33 Beamte der 

Bundesgendarmerie und der Bundessicherheitswache tätig. 

a) Bundespolizei 

. Die Anzahl der den Bundespolizeibehörden zur Verfügung 

stehenden Luftprospektionssonden für das Aufspüren von 

aktivem Material aus der Luft blieb mit 4 in den Stand-

orten Wien, Salzburg, Graz u.nd Dornbirn unverändert. 

Weitere Übungen der Strahlenspürtrupps mit diesen Ge-

räten im Zusammenwirken mit der Flugpolizei des Bundes­

ministeriums für Inneres wurden durchgeführt. 

Zu den in jedem Bundesland bereits vorhandenen hoch­

empfindlichen Strahlenmeßgeräten "Victoreen Frisker" 

wurden je nach der örtlichen Notwendigkeit noch wei­

tere solche Geräte angekauft und den einzelnen Bundes-

. j 
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polizeibehörden zugewiesen. 

Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Fotoausrüstung 

bei den Bundespolizeibehörden wurden in Zusammenar­

beit mit dem Kriminaltechnischen Dienst eingeleitet. 

Insbesondere wird jeweils eine Kamera-Standardaus­

rüstung für in der Größenordnung vergleichbare Bun­

despolizeibehörden angestrebt. Im Zusammenhang damit 

. ist die Abhaltung von Kursen für Polizeilichtbildner 

geplant. 

Im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung von 

2 Verkehrsradargeräten durch die Stadt Wien an die 

Bundespolizeidirektion Wien wurde ein Rückvergrößerungs­

gerät für die Aunwertung der Radarphotot angekauft. 

Die Anschaffung einer Mikrofilmanlage für das EDVZ­

Wien, insbesondere zur Verwendung im Bereiche des 

Meldewesens und im Verkehrsamt, wurde eingeleitet. 

b) Bundesgendarmerie 

Jede Kriminalabteilung verfügt über einen Metallde­

tektor-Handscanner zum Ausspüren versteckter oder ver­

borgener Metall- oder Edelmetallgegenstände. 

Der Kriminalabteilung beim Landesgendarmeriekot:lmarldo 

für Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich wur­

de außerdem je ein weiteres jedoch präziser arbeiten­

des METEX-Metallsuchgerät zum Abtasten von Personen, 

Gepäckstücken udgl. und je eineMETEX-Großsonde zum 

. Absuchen größerer Flächen zugewiesen. Für besondere 

Einsätze wurden d.er Kriminalabteilung beim Landes-
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gendarmerie kommando für N'iederösterreich, Steiermark 

und Tirol je ein Nachtsichtgerät - NOCTRON IV - zu­

gewiesen. Die angeführten Geräte stehen jeder Krimi­

nalabteilung zur Verfüg~ng und können im Beda=fsfall 

im kurzen Wege angefordert werden. 

Im Jahre 1976 wurden weitere Gendarmerieposten mit 

den erforderlichen Geräten zur fotografischen Beweis­

sicherung ausgestattet werden, sodaß mit Jahresende 

alle 1.063 Gendarmerieposten als LichtbildaQfnahme-

stelle fungieren können. 

Zur Erzielung eines rationellen Personal- und Ger-äte-

einsatzes auf dem Gebiet des Lichtbildwesens wurden 

bei allen Landesgendarmeriekommanden, ausgenommen das 

Landesgendar::neriekomrnando für Tirol, Zentrallabors 

zur Lichtbildausarbeitung für den gesamten LGK-Bereich 

eingerichtet. Beim Landesgendarmeriekommando für Tirol 

wurde die Errichtung und Ausstattung eingeleitet. 

6. Bauliche Maßnahmen 

a) Bundes~olizei 
t I 

Der 1973 begonnene Neubau eines Bundesamtsgebäude in 

Wels, der u.a. auch die Bundespolizeidirektion Wels 

aufnehmen soll, wurde 1976 im Rohbau so weit fertig­

gestellt, daß derzeit nur noch Vollendungsarbeiten 

im Inneren des Gebäudes durchgeführt werden. Mit der 

Indienststellung ist im Sommer 1977 zu rechnen. Die 

Kaufverhandlungen . für ein neues Wachzimmer Pernau i!1 
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Wels wQrden abgeschlossen. 

Im Bereich der Bundespolizeidirektion Klagenfurt wurde 

. 1976 ein Zubau zum Direktionsgebäude auf dem Areal 

St. Ruprechter-Straße fertiggestellt und dort deI' 

Dienstbetrieb aufgenommen. 

Im Bereich der Bundespolizeidirektion Wien wurde im 

Frühjahr 1976 ein neu errichteter Behelfsbau für das 

Bezirkspolizeikommissariat Donaustadt in Betrieb ge­

nommen. 

Im Herbst 1976 wurde ein neues Wachzimmer in Wien 11., 

Sängergasse fertiggestellt und dort der Dienstbetrieb 

aufgeno.mmen. 

Die Adaptierungsarbeiten für ein neues Wachzimmer in 

Wien 22., Schüttaustraße, wurden abgeschlossen. 

Ende 1976 wurden Planungsmaßnahmen zur Errichtung 

eines provisorischen Wachzimmers im Internationalen 

Konferenzzentrum Wien-Donaupark eingeleitet. Es wird 

sich um ein längerfristiges Provisorium bis zur Fertig­

stellung eines definitiven Wachzimmers im anschließen­

den Österreichischen Konferenzzentrum handelno 

Der seit 1974 genehmigte Neuhau eines Bundesamtsgebäudes 

in Linz für die Sicherheitsdirektion für das Bundesland 

Oberösterreich und die Bundespolizeidirektion Linz wurde 

Ende 1975 begonnen und im Jahre 1976 fortgesetzt. 
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Im Berei eh der Bundespolizeidirektion Innsbruckwur­

de1976 der Umbau erworbener Räumlichkeiten für ein 

neues Wachzimmer in lnnsbruck Mariahilf-Park c!urchge-

fUhrt und das Wachzimmer in Betrieb g~nommen. 

Das Bund.esministeri um für Bauten un.d Technik hat 1976 

Die Planung für einen Erweiterungsbau zum Direktions­

gebäude auf dem Areal Innsbruck, Kaiserjägerstraße, 

genehmigt und ist der Baubeginn für 1977 in Aussicht 

genommen. 

Im Bereich der BundespolizeidirektionGraz wurde im 

Oktober 1976 das Planungsverfahren für den Neubau ei-

nes Amtsgebäudes in der Karlauerstraße und für einen 

Behelfsbau auf dem Areal Paulustorgasse eingeleitet • 

.. Die baulichen Voraussetzungen für die Errichtung von 

Datenstationen in den Bundesländern .Steiermark, Salz­

burg und Kärnten wurden geschaffen. 

b) Bundesgendarmerie 

Der Neubau für das Landesgendarmeriekommando für 

Steiermark in Graz steht vor der Vollendung und wird 

voraussichtlich im Mai 1977 zur Übergabe fertiggestellt 

sein. 

Im Berichtsjahr wurden 10 Unterkünfte für Gendarmerie­

dienststellen, 16 'Garagen und drei Na'turalwohnungen 

in bundeseigenen Neubauten geschaffen bzw. in das Woh-

nungseigentum des Bundes erworben. 

25 Gendarmerieunterkünfte, 16 N'aturalwohnungen, 61 

.' . ~ , 

. 'c· . .•• ..f' ... 

III-91 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Heft 1 (gescanntes Original)92 von 124

www.parlament.gv.at



.. ~ , 

- 81 -

Garagen, 12 Einzelräume zur Unterbringung von kaser­

nierungspflichtigen Beamten, vier Räume für die Unter­

bringung von U~V-Relaisstationen, zwei Grundstücke für 

die Aufstellung von Zwingeranlagen für Diensthunde, 

1 Grundstück für die Aufstellung einer Bootshütte, 

i1 Schießstätte und 1 Lagerhalle wurden angemietet. 

v. Internationale Zusammenarbeit 

Von besonderer Bedeutung ist die internationale Zu­

sammenarbei t auf dem Gebiete der Suchtgiftkriminalität • 

. Österreich ist ständiges Mitglied· bei der "Arbeitsgruppe 

Rauschgift" in Wie sbaden und bei der tlBekämpfung des 

. Rauschmittelhandels Südost" in München. In regelmäßigen 

Zeitabständen finden Sitzungen dieser Arbeitsgruppe statt. 

Die Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des Rauschmittelhandels 

Südost hält auch jährlich eine ihrer Sitzungen in Öster­

reich ab. So fand die 34. Sitzung am 31.8.1976 in Kuf­

stein statt. Ein Vertreter Österreichs nimmt auch an den 

Arbeitstagungen der UNO und der Interpol in Parts teil. 

Neben den bestehenden Kontakten mit IP Wiesbaden und IP 

Schweiz wurde der Erfahrungsaustausch über Fragen und 

Themen der Verbrechensvorbeugung mit IP Stockhölm und 

dem Niederlärtdischen Justizministerium eingele~et. 

Die Bemühungen, die Beziehungen zwischen Österreich 

und den Nachbarstaaten durch Eröffnung neuer Grenzüber­

gänge und durch den Abschluß zwischenstaatlicher Ab-

kommen zu intensivieren und zu verbes.sern~ wurden auch 
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1m Jahre 1976 fortgesetzt. Im besonderen fanden Expcrten-. 

ge~präche bezüglich der Schaffung von zwei GrenzUbergängen. 

zur CSSR und über das Projekt eines Karawani:~en-Straßen-

tu,nnels statt e 

Ende September 1976 wurde eiil neuer Grenzüberga.ng 

ZwiSl1hen Schachel1~orf, Bezirk Ober{iart, Bnrgenland und 

Buscu, Ungarn, eröffnet. 

Im April 1976 wurde in Wien ein A:-kommen zwt-schen der 

Republik Österreich und dem schweizerischen Bundesrat 

. Uber die Grenzabfertigung von Segelflugzeuge~ und Frei- . 

b&llonen im grenzüberschreitenden Ll~tverkehr unterzeich-

net. 

' .. Die Internationalisierung der in der Steiermark ge-

legeIlE~fl Grenzübergänge Sicheldorf und Radlpaß wurde d\u'~h 

Erlassung entsprechender Verord~ungen des Bundeseinisters 

·flir Inneres in die Wege geleitet. 

Das Abkommen zwischen der Republik Österreich und der 

Italienischen Republik über die nebeneinanderliegenden 

Grenzabfertigungsstellen u~d die Grenzabfertigung wäbrend 

der Fahrt ist am 1. Oktober 1976 in Kraft getreten. 

Die Verhandlungen bezüglich eines Vertrages mit der 

Bundesrepublik Deutschland über den Lurchgang-u. Zugangs-

verkehr yon Exekutivorganen· u..."ld die Mitbeförderung "'Ton 

U""ft' " d f.s.. .L. ..... ua _lngen wur en . or~gese~z~~ 
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Co MAS SN AHMEN ZUR v;E,..liBES§..ERUNG DER \fIRKSA.l~J(EIT 

DER STRAFRECHTSPFLEC-E 

.......... 
",: .. 

I. Vorbemerkungen 

Eine vernünftige, wirksame Straf justiz leistet 
ihren Beitrag dazu, die Krimlnalitätsverhältnissc 

, positiv zu beeinflussene Indem sie den straffällig ge~ 
wordenen Menschen von d.er neuerliehen Begehu..Tlg straf-

, barer Handlungen abhält und die Gesellschaft ver Tätern 
schUtzt~ deren besondere persönliche BBschaffenheit einen 

,RUckfall als wahrscheinlich erscheinen läßt, leistet 
, aie Verbrechensverhutung. 

Mit dem am 1. Jän..'1er 1975 in Kraft getretenen 
Strafgesetzbuch wurden neue l,töglichkei ten geachaffe:.l, die 
die Wirksamkeit der Strafrechtspflege verbessern seIlen • 

11. Die Anwendu-YlK, vorbeug2.nde_r Maßnar.unen 

Erst seit dem Strafgesetzbuch besteht die l1ög­
lichkei t der vorbeugenden VerwahrUJlg geistig abnorme!" 
Rechtsbrecher und schwerer Rück:fal1stäter sowio der Ent­
wöhntmgsbehandlu.."'1g von süchtigen Straftät'ern 1n bescuder0n 

Anstalteno Das neue Strafgesetzbuch hat mit d.iesen Z~ 
Schutz der Bevöl1{erung vor' schvJerer Krimin&li-

tät mit hoher RUckfallswahrscheinlich..1teit geschaffenen . 
. Maßnahmen dem un.abhä.ngigen Gericht das Recht eingeräUL1t~ 
die Verwahrung von Personen, die Straftaten begangen 
haben, wegen 1hre~ abnormen Veranlag~~g, ihrer Süchtig­
kei t und ihrer besonders starken RÜcl~fall:3neigul"!.g zu­

sätzlich oder an Stelle einer Strafe !mzuordnen. Be:t 

geistig aenCrme1'1 Hechtsbrechern kan.n nach dem Gesetz 
die Anstal tsunterbringu.."'lg auch lebe:nslang ·.~'ähren. 

_,., I: .. " .. 
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Diese Unterbringung ist oft überhaupt erst Yoraus­
setzung für eine erforderliche und auch erfolgver­
sprechende besondere Betreu~~g ~~d Behandlung. 

1. Die Unterbringung geisteskranker Rech;t.§­
--brecher 

Wie schon erwähnt, ist es den Gerichten 
seit dem 1. Jänner 1975 möglich, Personen, die .infolge 
einer Ge1steskraI'l..kheit oder einer glelch~ertigen 
Psychopathie schOllere Stra1~taten begehen und. dies auch 
fUr die Zukunft befUrcllten lassen, 30 lange in einer 
Anstal tunterzubringen, als diese besondel"e Rüc:kfall=:­

we.'li-scheinlichkei t besteht. Ez ist in Österreich gelu:l­
gen, ohne die in anderen Ländern mit vergleichbaren 
Rechtsreformen benötigte jahre- und jahrzehntelange 
Vorbereitungszeit, in der Übergangsfor-m der Unterbringur"J.g 
in geschlossenen Abteilungen der Krankenanstalten diese 
'vorbeugende Verwahrung sofort wirksam werden zu lassen. 
Nach den vorliegenden Bericht~n haben die Gerichte seit 
dem 1 •. Järuler 1975 die Anhaltung von 66 zu~echnungsun­
fähigen Straftätern rechtskräftig verfUgt. 

Mit der Eri:5ffnung der Abteilung für ,geistig 
abnorme Rechtsbrecher im Psychiatrischen Krankenhaus 
der Stadt Wien am 19. März 19"17 \'iUrde ein "lei terer wich­
tiger Bei trag zum Ausbau dieser neuen l-1öglichkei t der 
Verbrechensverhütung geleistet und eine Modelleinrichtung 
fUr ganz Österreich geschaffen. Es wird möglich sein, in 

dieser bes.onderen Abtellung bis zu 70 Personen zu ver­
wahren und zu betreuen. Zugleich können die bereits jahre­
langen Erfahrungen mlt der Betreuung und Verwahrung 
von Strafgefangenen mit psychischen Besonde~heiten in 
der Sonderanstalt Mittersteig vertieft werden. 
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Auch wenn die Abteilung für geistig abnorme 
Rechtsbrecher im Psychiatrischen Krankenhaus der Stadt 
Wien schon ihren vollen Betrieb aufgenommen hat, geht 
die Arbeit weiter. Der gesetzliche Auftrag zur Er­
richtung einer justizeigenen Ans tal t .für ganz Öster­
reich soll so rasch wie möglich erfüllt werden. Mlt 

dieser Justiz~istalt, die außerhalb Wiens errichtet 
werden soll, wird es unter BerUcksichtigung der bereits 
geschaffenen Einrichtungen möglich sein, den in Betracht 
kommenden Personenkreis zur Gänze unter der Verantwortung 
der Straf justiz anzuhalten, wie es das neue Strafgesetz­
buch vorsieht. 

2. Die UnterbrlngunK zurechnungsfähiger, g6istig 
Abnormer Rechtsbrecher 

Die Justizanstalt Mi·ttersteig wurde bereits 
am 16. Oktober 1963 eröffnet. Sie war von Anfa."1g B.n 

als Einrichtung gedacht, in der eine ärztlich-psychia­
trische Behandlung schwieriger Strafgefangener auch 
über längere Zeiträume sichergestellt ist. Seit dem 
1. Jänner 1975 hat die Justiz~~stalt Mittersteig 
die Aufgabe einer Sonderanstalt für den Strafvollzug an 
geistig abnormen, aber zurechnwlgsfähigen Rechtsbrechern 
übernommen. Es konnte dabei auf den praktischen Erfah­
rungen von mehr als zwei Jahrzehnten aufgebaut werden~ 
Die Sonderanstalt Mittersteig, in der bis zu 36 Per­
sonen untergebracht werden können, verbindet die Be­
dingungen eines Gefängnisses mit denenaner psychiatri­
schen Institution, ohne jedoch den Charakter eines 
Krankenhauses zu tragen (SLUGA,Geisteskranke Rechts­
brecherWien/MUnchen 1977, S. 138). 

Neben der Sonderanstalt Mittersteig bestehen ins­
besondere in den Strafvollzugsanstalten Stein, Garsten 
und Karlau Sonderabteilungen, in denen zurechnungsfähige 
geistig abnorme Rechtsbrecher untergebj,"'acht werden können., 
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3. Die Unterbringung e,ntwöhnungsbedUrftiger 
Rechtsbrecher 

Mit der Sonderanstalt Favoriten besteht die im 
Strafgesetzbuch vorgeseheneVollzugseinrichtung, eie eine 
besondere Betreuung und Beha~dlung von St~aitätern er­
möglicht, deren starke Rückfallsneigung auf ihre Trunk­
sucht oder ihre Gewöhnung an Rauschgift zurückzuf~~~en 
ist. 

In der Sonderanstalt Favoriten können über 100 
Personen untergebracht werden. Zum 31. März 1977 bE:­

fanden sich .dort 64 entwöhnul1gsbedUrftlge Rechtsbr~­
"ch~r, von denen rund die Hälfte' auf Alkoholiker und 
die B:Il:_dere Hälf~~auf Rauschgiftsüchtige entfällt •. Fer­
ner sind in der Außenstelle Münchendorf zur Zeit 
10 bis 12 junge Drogenabhängigvo Mit dieser Unter-

-1:>ringungsmöglichkei t in der Sonderanst-al t Favoriten 
ist oft überhaupt erst die Voraussetzung für die er­
forderliche, aber auch erfolgversprechende besondere 
Betreuung und Behandlung von Alkoholikern und Drogen­
abhängigen gegeben. Damit wird ein sj.cherlich sehr 
schwieriger Personerutreis im Vollzug stabilisiert. Zu 
einer wesentlichen Verbesserung der Erfolgschancen, 
die man an sich bei AlkoholsUchtigen und Drogenabhän­
gigen nach den internationalen Erfahrwlgen nicht über­
schätzen darf, trägt es bei, ''tIenn der Betreu'..lng \'/ährend 
des Freiheitsentzugs eine Nachbetreuung nach der F..n-t­

lassung folgt. Deshalb ist es zweckmäßig, daß in Qer 
Uberwiegenden Zahl der Fälle eine En"tlassung aus der 
Anstalt nur bedingt tUlter Setz,ung einer ProbeZeit., Be­
stellung eines Bewährungshelfers und Erteilung einer 
Weisung, sich siner weiteren ä~ztlichen EetI'euvng zu 
unterziehen, erfolgt. 
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4. !!!e Unterbringung von RUckfallstB.tern 

Die strafgerichtliche Verwahrung von Rechts­
brechern, bei denen mit . sehr großer 
Wahrscheinlichkeit mit der Begehung weiterer schwerer 
Straftaten gerechnet werden muß, erfolgt - nach Ver­
bUßung der urteilsmäßigen . Freihei tsstrafe·- in der 
Sonderanstalt Sonnberg. 

Die Anhaltung in der Rückfallstäteranstalt 
ist nach den Bestimmungen des StGB innerhalb der ge­

'. setzlichen Höchstdauer unter gerichtlicher Kontrolle' 
solange zu vollziehen, bis die besondere Rückfalls­
wahrscheinlichkeit nicht mehr gegeben isto 

In dieser RUckfallstäteranstalt wurden im 
Zeitraum vom 1. Jänner 1975 bis 1. November 1976 90 
Personen angehalten. Derzeit befinden sich in dieser 
Anstalt 39 Personen. Alle diese Personen gehören 
noch zu der Gruppe von Straftätern, gegen die vor In­
krafttreten des Strafgesetzbuches und der Strafrechts­
begleitgesetze noch auf Unterbringung im Arbeitshaus 
erkannt worden 1st und die auf Grund des Strafvollzugs­
anpassungsgesetzes deshalb, weil sie zugleich auch die 
Voraussetzungen des § 23 StGB erfüllt haben, durch 

. Gerichtsentscheidung in die RUckfallstäteranstalt 
Uberstellt wurden. 

Von diesen neuen Möglichkeiten einer besonderen 
Anstaltsunterbringung machen die Gerichte durchaus an­
gemessen Gebrauch. In den beiden ersten Jahr~n der Gel­
tung des neuen Strafgesetzbuches haben die Gerichte 
die Unterbringung in der Anstalt für Rückfallstäter in 
Sonnberg - nach Verbüß~~g der Freiheitsstrnfe - gegen 
70 Personen urteilsmäß1g angeordnet. 
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I1I. Bedingte Entlassung 

Es bedarf wohl keiner näheren Begründung, 
daß das Rückfallsrisiko gerade bei Verbüßung einer 
längeren Freiheitsstrafe in dem Zeitraum unmittelbar 
nach der Entlassung sehr groß ist. Wird doch von vielen 
bereits straffällig gewordenen Personen die Umstellung 
von der weitgehenden Freiheitsbeschränkung in der Straf­
haft auf das freie Leben, in dem der ehemalige Straf­
gefangene nun wieder völlig auf sich gestellt und oft 
leider auch wieder völlig allein ist, nicht bewältigt. 

Die Einrichtung der bedingten Entlassung er­
möglicht es nun, Strafgefangene auch noch nach ihrer Ent­
lassung aus der Freiheitsstrafe in einer Probezeit 
von Institutionen der Straf justiz betreuen und beauf­
sichtigen zu lassen, was bei Verbüßung der Freiheits­
strafe in der vollen urteilsmäßigen Dauer der Straf­
justiz verwehrt ist. Die Betreuung und Beaufsichtigung 
durch Bewährungshelfer, die Anleitung durch gericht­
liche Weisungen und die Widerrufsmög~ichkeit 
tragen dazu bei, daß das Rückfallsrisiko erheblich 
gemindert wird. 

Nach dem Strafgesetzbuch ist ein zu einer 
Freiheitsstrafe Verurteilter vor dem urteilsmäßigen 
Strafende bedingt für eine Probezeit zu entlassen, 
wenn nach seiner Person, seinem Vorleben, seinen Aus­
sichten auf ein redliches Fortkommen und seiner Auf­
führung während der Strafvollstreckung anzunehmen ist, 
daß er in der Freiheit keine weiteren strafbaren Hand­
lungen begehen werde und es nicht der Vollstreckung 
der restlichen Strafe bedarf, um der Begehung straf­
barer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. Ferner 
muß der Strafgefangene zumindest den gesetzlich vorge­
sehenen Haftteil (zwei Drittel, jedenfalls aber 6 Monate; 
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bei außerordentlich günstiger Prognose: die 
Hälfte, mindestens aber ein Jahr) verbüßt habeno Über 
die bedingte Entlassung hat das jeweils zuständige 
Vollzugsgericht zu entscheiden. In der gerichtlichen 
Praxis ist die bedingte Entlassung zum Zeitpunkt der 
Verbüßung der zeitlichen Mindesterfordernisse keines­
wegs die allgemeine Regel. 

In Österreich ist seit dem Jahr 1920 die 
bedingte Entlassung auch bei zu lebenslanger Freiheits­
strafe verurteilten Personen im Gesetz vorgesehen. Für 
die. bedingte Entlassung aus lebenslanger Freiheitsstrafe 
bestehen dabei - seit dem Strafrechtsänderungsgesetz 
1960 - ebenso nach § 46 Abs. 4 des geltenden Strafge­
setzbuches - verschärfte Anforderungen. Es muß in 
einem solchen Fall Gewähr dafUr geboten sein, daß der 
Verurteilte in Freiheit keine weiteren strafbaren Hand­
lungen begehen werde. 

Im Jahr 1976 wurden insgesamt 11.203 Strafge­
fangene aus der Strafhaft (bedingt oder unbedingt) ent-

I 

. lassen, davon 965 Strafgefangene auf Grund einer gericht-
lichen bedingten Entlassung; das sind 8,6 %. Im Jahr 1975 
wurden von insgesamt 11.309 Strafgefangenen 853 ge­
richtlich bedingt entlassen (7,5 %). Mehr als die Hälfte, 

räml.ich 594 Strafgefangene im Jahr 1976 (1975: 469) haben 
im Zeitpunkt ihrer Entlassung von ihrer Strafe bzw. ihren 
Strafen bis zu einem Jahr verbüßt gehabt. Daraus ergibt 
sich mit Rücksicht auf die im Gesetz vorgesehenen zeit­
lichen Mindesterfordernisse, daß der mengenmäßige Schwer­
punkt der bedingten Entlassungen bei den minder s.chweren 
Freiheitsstrafen liegt. 

Ober die Rückfallshäufigkeit und die Häufigkeit 
eines Widerrufs der bedingten Entlass~~g liegt eine 
Untersuchung des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriminal­
soziologie betreffend die in den Jahren 1967 bis 1969 
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aus den-Strafvollzugsanstalten Stein, Graz und Garsten 
entlassenen -Personen vor. Diese Untersuchung ergibt, 
daß von diesen bedingt entlassenen Personen bis zum 
1. Jänner 1974 74,5 % nicht rückfällig geworden sind. 

Im Jahr 1976 wurden 3 zu lebenslanger Freiheits­
strafe verurteilte Personen von den Gerichten bedingt 
entlassen, im Jahr 1975 waren es 8, und im Jahr 1974 9. 

Von den 3 im Jahr 1976 aus lebenslanger Freiheitsstrafe 
bedingt Entlassenen hatten im Zeitp~~t ihrer Ent­
lassung einer bereits 24 Jahre seiner Strafe, ein 

weiterer 25 Jahre und der dritte über insgesamt 29 Jahre 
verbUßt gehabt. Von den im Jahr 1975 bedingt entlassenen 
8 Personen hatten im Zeitpunkt ihrer Entlassung einer 
über 15 Jahre, zwei über 16 Jahre, einer über 18 Jahre, 
zwei über 20 Jahre und einer über 24 Jahre seiner 
lebenslangen Freiheitsstrafe verbüßt gehabt • 

. ~'-'-'" - .-._- -_.---~.- ... _ .. _- .. _-_._-_.- ~- -.--_._- ._ •.. __ ...... _----_. --_ ...... _- ... _--... . 

. Von Juli 1960 bis Ende 1976 wurden 111 Verurteilte 
aus lebenslanger Freiheitsstrafe bedingt entlassen. Ledig­
lich in zwei Fällen mußte die bedingte Entlassung wegen 
neuerlicher Straftaten widerrufen werden, wobei ein 
bedingt Entlassener wegen NotwehrUberschreitung nach 
§ 335 StG 1945 zu 6 Monaten Freiheitsstrafe, der andere 
wegen eines Eigentumsdelikts zu 18 Monaten Freiheits­
strafe verurteilt worden ist. 

Zur gerichtlichen Anwendungspraxis der bedingten 
Entlassung im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland 
und der Schweiz darf auf die Ausführungen von Univ.Prof. 
Dr. Bertel in Beilage ~ (Heft 3) hingewiesen werden. 

~-----1-~-- -- ------ - ----;- --- - - .-------- -- --- - - - -
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IV. Bewährungshilfe 

Der Ausbau der Bewährungshilfe, die durch das· 
neue Strafgesetzbuch dem Erwachsenenstrafrecht erschlossen 
wurde und bisher in der Jugendstrafrechtspflege äußerst 
wirksam war, konnte fortgesetzt werden. Damit war eS mög­
lich, mehr straffällig gewordene Menschen als bisher wäh­
rend einer Probezeit intensiv zu betreuen. Mit Stichtag 
31. Dezember 1976 wurden 3.315 Jugendliche lmd 535 Er­
wachsene von 159 hauptamtlichen und 505 ehrenamtlichen 
.Bewährungshelfern betreut. Die Zunahme an betreuten Er­
wachsenen gegenüber dem Vorjahr macht mehr als 150 Prozent 
aus und zeigt die Intensität der Bemühungen um die Vel~irk­
lich~g des Grundsatzes, daß straffällig gewordene Menschen 
bei ihren Bemühungen, in der Gesellschaft Fuß zu fassen, 
nicht allein gelassen werden dürfen, sondern Hilfe und 
Unterstützung bedürfen. 

Die Bewährungshilfe wird nach der bestehenden 
Gesetzeslage von privaten Vereinigungen, dem Verein 

·fUr Bewährungshilfe und soziale Jugendarbeit und der 
Steiermärkischen Organisation der Gesellschaft "Rettet 
das Kind" durchgeführt. Die Mittel dafür werden vom 
Bundesministerium für Justiz zur Verfü~~g gestellt. 
Die Zuwendungen an die Institutionen für Be\'1ährungs-
hilfe wurden von 10,868.000 S im Jahr 1970 auf 47,936.000 S 
im Jahr 1977 erhöht. Der Justizaufwandfür die Bewährungs­
hilfe hat sich somit in den Jahren 1970 bis 1977 vervier­
facht. In diesen AUfwendungen nicht enthalten sind die 
wesentlich vermehrten Personalaufwendungen für die haupt­
amtlichen BewährungShelfer. 

Die Wirksamkeit der Bewährungshilfe zeigt sich an 
der geringen Rückfallshäufigkeit und den hohen Bewährungs­
quoten. Aus Untersuchungen des Ludwig Boltzmann-Instituts 
fUr Kriminalsoziologie ergibt sich, daß von den im Jahr 
1971 unter Bewährungshilfe gestellten 1095 Jugendlichen 
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·SO % nicht mehr rückfällig geworden sind. 
Die Wirksamkeit einer Bewährungshilfe zeigt sich vor 
allem auch bei der Betreuung von Menschen, die nach 

Verbüßung längerer Haftstrafen bedingt entlassen worden 
sind. Seit dem Jahre 1971 hat der Verein für Bewährungshilfe 
und soziale Jugendarbeit, zunächst vor dem Strafgesetzbuch 
in Form der Schutzaufsicht nach dem Gesetz über die be­
dingte Verurteilung 1949, 65 Menschen betreut, die wegen 
Mordes, Totschlages oder Notzucht mit Todesfolge lange 
Freihei tsstrafen verbüßt haben und dan..l'l bedingt entlassen 
worden sind. Von diesen 65 Personen sind nur 2 in der Probe­
zeit wieder straffällig geworden. 

V. Gerichtliche Strafenpraxis 

In letzter Zeit sind in der Öffentlichkeit 
sowohl strengere Strafgesetze als auch strengere 
Strafen im Einzelfall gefordert woräen. Mit der Frage, 
ob die Strafdrohungen des neuen österreichischen Straf­
gesetzbuches gegen schwere Sexual straf taten und Tötungs-
delikte im Vergleich zum früheren Strafgesetz und im 
Vergleich zu den Strafgesetzen in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Schweiz weniger streng seien, 
hat sich Sektionschef Dr. Egmont Foregger vom Bundes­
ministerium für Justiz in einem in der Wiener Zeitung 
am 1. Mai 1977 veröffentlichten Artikel ("Streng€:."e 
Strafdrohungen?") eingehend auseinandergesetzt. Er 
faßt dort die Ergebnisse seiner Untersuchung wie folgt 
zusammen: 

"- ""', ... _--".-.-.~.,. "'- _ .. ~_ ... _ .... - ------_ .. ,-_._-- -'---"-- ... _-----_ .. -._---_. __ .-.' ._.~_.-.. _-- ._- _._._---_._- ~ -'*.---_. __ .. _-------- ,._ .. _ ... -.. . -" ...... _-_ ..... _ .. -...... __ .. "" _ ... _ .... " . 
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"Das geltende österreichische StGB ist kein 
Gesetz der Extreme. Meist ist es mit den Vergleichsge­
setzen und -entwürfen identisch, substanzielle Abwei­
chungen sind selten. Wo das ausländische Recht eine 
strengere Höchststrafdrohung aufweist, ist das in der 
Regel auf eine andere gesetzliche Systematik zurück­
zuführen, nach der die höchste Strafe auch schon beim 
Grunddelikt und nicht erst in den sch''lereren und 
schwersten Fällen angedroht ist. " 

.. Auch Uni v. Prof. Dr. Friedrich Nowakowski hat 
sich in einem Vortrag vor der Österreichischen Gesell­
schaft für Strafvollzugskunde am 23. Mai 1977 mit dem 
Thema "Ist unsere Strafrechtspflege zu milde geworden ?" 
befaßt und diese Frage sowohl hinsichtlich der nun 
geltenden Strafdrohungen als auch hinsichtlich der 
gerichtlichen StrafenpraxiS im Vergleich zu früher verneint. 

Der Wortlaut seines Vortrages ist dem Bericht als Bei-
lage 3 (Heft 5) beigefügt. 

Mit der gerichtlichen Strafenpraxis im 
Vergleich zur Strafrechtspflege in der Bundesrepu-
blik Deutschland und in der Schweiz befaßt sich 
schließlich die dem Bericht als Beilage 1 beigefügte 
Untersuchung von Univ.Prof. Dr. Christian.Ber~el (Heft 3). 

Vollständige.. statistische Angaben über die 
gerichtliche StrafenpraxIs im gesamten Bundesgebiet 
s~ehen für die Jahre 1975 und 1976 derzeit noch nicht 
zur Verfügung. Gewisse Aussagen können aber an Hand 
der Wahrnehmungsberichte der Oberstaatsanwaltschaften 

und der von Univ.?rof. Dr. Nowakowski im Sprengel 
des Oberlandesgerichtes Innsbruck veranlaßten~Stich­
probe und der Rechtspflegestatistiken gemacht werden. 
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Sie bestätigen die Richtigkeit der Feststellung des 
Präsidenten der Vereinigung der österreichischen Richter 
OLGR Dr. Udo Jesionek, der in seiner Erklärung vom 14. 
März 1977 namens der österreichischen Richterschaft den 
Vorwurf, durch eine zu milde Straf justiz komme es zu 
einer Steigerung der Kriminalität in Österreich, ent­
schieden zurückgewiesen hat. In ~er Erklärung \I[ird 
u.a. ausgeführt: 

"Das neue Strafgesetzbuch gibt insbesondere 
in den F3llen der Schwerkriminalität ausreichend Hand­
habe für eine gerechte und sinnvolle Reaktion auf krimi­
nelles Verhalten und die Gerichte haben in den letzten 
Jahren von ihrer gesetzlichen Strafbefugnis auch aus­
reichend Gebrauch gemacht, wobei bei allen Fällen der 
Schwerkriminalität Laienrichter als Schöffen und Ge­
schworne unmittelbar an der Rechtsprechung mitgewirkt 
und daher auch das Strafmaß mitbes~immt "haben. Gerade 
daß wir in Österreich im Vergleich zu anderen ver­
gleichbaren Staaten eine relativ geringe Schwerkrimina­
lität haben und Verbrechen viel rascher zur Aburteilung 
kommen als anderswo, ist nicht darauf zurückzuführen, 
daß wir in einer 'Insel der Seligen' leben, sondern ist 
zum wesentlichen Teil auf die Effektivität der öster­
reichischen Straf justiz zurückzuführen. 

Die österreichischen Richter sehen es nicht als 
ihre Aufgabe an, sinnlose Rache zu üben, sondern nur 
dem Gesetz und ihrem Gewissen verantwortlich durch 
Verhängung der im konkreten Fall angemessenen gesetz­
lichen Strafe oder Maßnahme den Grundzielen unseres 
Strafrechtes zum Durchbruch zu verhelfen: dem Täter 
das" Unrecht seines Verhaltens vor Augen zu führen und 
die Gesellschaft vor weiteren Straftaten dieses und 
anderer potentieller Täter zu bewahren. Daß bei 
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der Kriminalitätsbekämpfung wie auf allen anderen Ge­
bieten ebenso die neuesten Erkenntnisse der vIissen­
sehaft und Praxis auszunützen und anzuwenden sind, er­
scheint uns als selbstverständlich. Und daß bloßes 
Einsperren allein in vielen Fällen nichts nützt, um 
einen Täter zu rechtmäßigem Verhalten zu bringen und 
andere Täter abzuschrecken, ist heute unbestritten. 

Die vom modernen Gesetzgeber hier vorgesehenen 
Alternativen, insbesondere die Möglichkeit, für die Ge­
sellschaft gefährliche Täter in Anstalten des Maßnahmen­
vollzuges einzuweisen, werden von den Gerichten regel­
mäßig vollzogen. Es wird allerdings Aufgabe des Staates 
sein, durch Aufbringung der nötigen Mittel den raschen 
Ausbau dieser Anstalten zu garantieren." 

Aus kriminalpolitischer Sicht kommt es dar­
auf an, daß die im Einzelfall verhängte Strafe dem 
Unrechtsgehalt der Tat und der Schuld des Täters genügt, 
die Erfordernisse der Spezial- und Generalprävention 
erfüllt und dem Grundsatz der Ökonomie der Strafe ent­
spricht. Unter diesem Gesichtspunkt kann nicht gesagt 
werden, daß eine "strenge" Straf justiz die wirksamere 
ist. Wirksam ist vielmehr die vernünftige und im Ein­
zelfall gerechte Straf justiz. 

Es entspricht nicht nur der notwendigen Ange­
messenheit in präventiver Hinsicht, sondern auch 
einer Rationalisierung der Strafrechtspflege, wenn 
bei geringfügigen Straftaten der Aufwand der straf­
rechtlichen Reaktion - sowohl was die Sanktion als 
auch was den Verfahrensaufwand anlangt - möglichst 
gering gehalten wird. Denn auf diese Weise kann sich 
die Gerichtsbarkeit wirksamer als sonst ihren eigent-
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lichen Aufgaben des Schutzes der Gesellschaft vor den 
gefährlichen Rechtsbrechern widmen. Deshalb sieht auch 
das neue Strafgesetzbuch eine Reihe von Maßnahmen im 
Sinn dieser rechtspolitischen Uber1egungen vor. Ins­
besondere sollen Konf1ikts- und Zufallstäter, die nur 
geringfUgigeStraftaten begangen haben, durch die Strafe 
nicht aus ihrer bisherigen Lebensbahn geworfen werden. 
Dieser günstigeren Behandlung von Rechtsbrechern, von 
denen überwiegend angenommen werden kann, daß sie nicht 
neuerlich straffällig werden, dienen die folgenden recht­
lichen Möglichkeiten: In Bagatellfällen kann das Ver­
fahren jederzeit ohne Schuldspruch oder Bestrafung be­
endet werden. An die Stelle von Freiheitsstra~en, die 
sechs Monate nicht übersteigen, soll in der Regel eine 
Geldstrafe treten. Der Anwendungsbereich der bedingten 
Strafnachsicht wurde er\~ei tert, insbesondere können 
unter bestimmten Voraussetzungen a~lch Freiheitsstrafen 
bis zu zwei Jahren bedingt nachgesehen werden. 

1. Bedingte Strafnachsicht 

Die Gerichte machen von der bedingten Straf­
nachsicht in vermehrtem Maße Gebrauch. Zahlenmäßig 
ist der Anteil der bedingten Strafnachsicht von 1975 
auf 1976 von 17 % auf 19 ro gestiegen, was eine Zunahme 
um 12 % bedeutet. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 

durch die Zurückdrängung der kurzfris.tigen Freihei ts­
strafe und ihre Ersetzung durch Geldstrafen der An-
teil der auf Geldstrafen lautenden Straf erkenntnisse 
zugenommen hat und auch weiterhin - allerdings mit 
Unterschieden zwischen den Oberlandesgerichts sprengeln -
die bedingte Strafnachsicht bei Geldstrafen eher sel­
ten angewendet wird (z.B. Landesgericht für Straf­
sachen Graz: 2,3 % der Verurteilungen zu einer Geld­
strafe; Bezirksgericht für Strafsac~en Graz: 0,4 % 
der Verurteilungen zu einer Geldstrafe). 
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2. GeldstrafenpraxIs und Zurückdrängung der 
kurzen Freiheitsstrafe 

Durch das Tagessatzsystem wurde die Geldstrafe 
sozial wirksamer als bisher gestaffelt. Nur eine wirk­
same Geldstrafe ist geeignet, dem Verurteilten die Frei­
heitsstrafe zu ersparen und ihn dennoch vor neuen Straf­
taten zu schützen. Diese Möglichkeit wird von den Ge­
richten voll genützt. Die Tagessatzgeldstrafe wurde im 
Bereich der geringfügigen und mittleren Kriminalität 
zur häufigsten Sanktion. 

Bei einzelnen Gerichtshöfen haben die Geldstrafen­
urteile vom Jahr 1974 auf das Jahr 1975 sogar um 90 % 
zugenommen. Im Gerichtshofverfahren, wo die Zunahme der 
Geldstrafenurteile am deutlichsten ist, beziehen sich 
die Vaurteilungenzu Geldstrafen meistens auf Fahrlässig­
keits- und Gelegenheitsstraftaten, vor allem leichte 
Körperverletzungen, minder schwere Diebstähle und straf­
bare Bedrohungen. Im bezirksgerichtlichen Verfahren war 
ja die Geldstrafe schon in den letzten Jahren vor dem 
Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches weitaus häufiger 
als die Freiheitsstrafe. Nunmehr ist die Freiheitsstrafe 
für bezirksgerichtliche Verfahren bereits zur Ausnahme 
geworden, weil sie dort aus spezial- oder generalpräven-

.... ...... _..tiven Gründen nur in den seltensten Fällen erforderlich ist. 

Der Anstieg ,,/ird daran besonders deutlich, daß 
die Summe der gezahlten Geldstrafen von 83,4 Millionen 
Schilling im Jahr 1974 auf 113,7 Millionen Schilling im 
Jahr 1975 und auf 174,5 Millionen Schilling im Jahr 1976 
zugenommen hat. Die Geldstrafeneinnahmen haben sich also 
in den ersten beiden Jahren des neuen Strafgesetzbuches 
mehr als verdoppelt. 
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3. Verfahrensbeendigung mangels Strafwürdig­
keit der Tat 

Aus den Wahrnehmungsberichten der Oberstaatsan­
waltschaften ergibt sich, daß im bezirksgerichtlichen 
Verfahren § 42 StGB häufiger angewendet wird als im 
Vorjahr. Im Gerichtshofverfahren bildet die Anwendung 
des § 42 StGB eine seltene Ausnahme (z.B. beim LB?desge­
richt für Strafsachen Wien in 9 Fällen, beim Landes­
gericht Linz in 12 Fällen, beim Landesgericht Klagen-

, furt in 4 Fällen, beim Landesgericht für Strafsachen 
Graz in 9 Fällen und beim Kreisgericht Leoben in 
7 Fällen). 

4. Jugendstrafrechtspflege 

Aus den statistischen Unterlagen für die Rechts­
pflegestatistik des Jahres 1976 ergibt sich, daß die 

Gerichte wegen Jugendstraftaten über 22 % sämtlicher 
schuldiggesprochener Jugendstraftäter unbedingte 
Strafen, über 27 % bedingte Strafen, in 40 % der Fälle 
eine echte bedingte Verurteilung und in 11 % eine Er­
mahnung ausgesprochen haben. 

Über die Handhabung der Jugend~trafrechts-
. pflege beim Jug:endgerichtshof \'Ii en \rurde in dem 
bereits zitierten Vortrag von Univ.Doz.Dr. Csaszar 
vom Kriminologischen Institut der Universität 
Wien berichtet. Aus seinen Ausführungen ergibt 
sich folgendes: Bei rund 25 % der Verurteilten er­
folgte nach § 13 JGG ein Schuldspruch in der 

;" . • .l 

III-91 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Heft 1 (gescanntes Original)110 von 124

www.parlament.gv.at



- 105 -

Form der echten bedingten Verurteilung. Darüber hinaus 
wird fast die Hälfte der Schuldiggesprochenen zu einer 
bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Berücksichtigt 
man auch die Anwendung des § 12 Abs. 1 JGG durch die 
Anklagebehörden, so gelangt man zu dem Ergebnis, daß 
rund 80 % aller an sich straffällig gewordenen Ju­

gendlichen zumindest vorläufig das Strafücel erspart 
bleibt. Es ist somit die Ausnahme und nicht der Regel­
fall, daß ein Jugendlicher zu einer unbedingten Frei­
heitsstrafe verurteilt wird. In der Jugendstraf­
rechtspflege ist damit der tatsächliche Freiheitsent­
zug praktisch die ultima ratio der Strafenpraxis. 
Bei den Personen, die zu unbedingten Freiheitsstrafen 
verurteilt werden, handelt es sich im allgemeinen um 
Vorbestrafte, die einen schwerwiegenden Rechtsbruch 
zu verantworten haben. Begeht ein vorbestrafter 

Jugendlicher ein weniger schwerwiegendes Delikt, dann 
wird über ihn im bezirk~gerichtlichen Verfahren häufig 
eine unbedingte Geldstrafe verhängt. An sich wird aber 
beim Jugendgerichtshof Wien von der Anwendung der Geld­
strafe bei jugendlichen Straftätern nur zurückhaltend 
Gebrauch gemacht. Hauptanwendungsgebiet der echten beding­
ten Verurteilung sind die im bezirksgerichtlichen Ver­
fahren behandelten, weniger schwer~/iegendeh Delikte vor­
wiegend jüngerer Täter. Dort begnügt sich das Gericht bei 
jedem dritten unbescholtenen männlichen Verurteilten mit 
einem bloßen Schuldspruch. Wie schon bei der An\'/endung 
VOn Geldstrafen zeigt sich auch in dieser Hinsicht eine 
allgemeine Zurückhaltung bei der Anwendung des § 13 JGG 
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auf in Bereicherungsabsicht begangene Vermögensdelikte. 
Die Rahmenstrafe spielt in der Strafenpraxis eine unter­
geordnete Rolle. Das Reaktionsmittelder Ermahnung 
wird in weiten Bereichen der Jugendkriminalität durch 
das Absehen von Verfolgung seitens der Anklagebehörde 
vorweggenommen. 

Neben der Strafe kommt gerade beim straffällig 
ge\'lordenen Jugendlichen zusätzlichen Reaktionsmitteln 
eine große Bedeutung zu. Bei annähernd jedem fünften 
im Gerichtshofverfahren Schuldiggesprochenen bedient 
sich dabei der Jugendgerichtshof Wien der Bewährungs­
hilfe. Die Bewährungshilfe hat dabei nahezu ausschließ­
lich die Aufgabe der Unterstützung einer bedingt aus­
gesprochenen Freiheitsstrafe, vorzugsweise bei jWlgen 
Strafmündigen, die eine oder mehrere Vermögensdelikte 
zu verantworten haben. Im Gerichtshofverfahren wird 
die Bewährungshilfe in etwa jedem dritten Fall einer 
Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe und 
in etwa jedem zehnten Fall eines Schuldspruches nach 
§ 13 JGG angeordnet. 

VI. Gerichtliche Praxis bei Verhängung 
der Untersuchungshaft 

Durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1971 
wurde u.a. die Untersuchungshaft neu geregelt. Mit 
der Neuregelung war zunächst ein Rückgang der Fäll~ 
einer Untersuchungshaft verbunden. Diese rückläufige 
Entwicklung war freilich nicht von Dauer • 
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Vergleicht man den Stand der Untersuchungs­
häftlinge der letzten drei Jahre jeweils zum 30. November 
so ergibt sich, daß die Anzahl der Untersuchungshäft­
linge von 2.151 im Jahr 1974 zunächst auf 1.890 im Jahr 
1975, also um 12 %, zurückgegangen, nunmehr aber im Jahr 
1976 wieder auf 2.159 gestiegen ist, also praktisch den­
selben Stand erreicht hat wie im Jahr 1974. 

Diese Zunahme des Standes der Untersuchungs­
häftlinge im letzten Jahr zeigt sich am Stand der Unter­
suchungshäftlinge im 19. Gefangenenhaus Wien I besonders 
deutlich. Dort ist die Anzahl der Untersuchungshäftlinge 
von 600 zum 31.12.1975 auf 794 zum selben Stichtag des 
Jahres 1976, also um rund 34 % gestiegen. Dieser Häft­
lingsstand ist gegenüber dem zum selben Stichtag des 
Jahres 1974 immer noch um knapp 5 % n~~derer 

Im Jahr 1974 wurden im Gerichtshofverfahren, also 
in Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen und unter Aus­
klammerung der bezirksgerichtlichen Verfahren wegen 
(damals) Übertretungen 31.261 Personen abgeurteilt, d.h. 
daß gegen diese Personen eine Anklage oder ein Strafan­
trag eingebracht worden ist, über den das Gericht durch 
Freispruch oder Schuldspruch entschieden hat. Von diesen 
Personen waren im Jahr 1974 7.982 in gerichtlicher Haft, 
das sind rund 26 %. Im Jahr 1975 sind im Gerichtshofver­
fahren 29.309 Personen abgeurteilt worden. Von diesen be-

fanden sich 7.131 Personen in Untersuchungshaft, 
also rund 24 %. Dies bedeutet, daß jedenfalls im Jahr 
1975 sich die Haftquote, d.h. das Verhältnis der Ver­
hafteten. zu den Abgeurteilten, geringfügig verringert 

. ~hat. Vergleicht man dabei die Dauer der Unter­
suchungshaft bis zu drei Monaten einerseits und über 
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drei Monaten" andererseits, so ergibt sich ~ür das 
J"ahr 1974 ein Anteil der Untersuchungshaftdauer bis 
3 Monaten von 80 % und von 20 % der Haftfälle mit einer 
Dauer von mehr als drei Monaten. Im Jahr 1975 haben die 
Haftfälle mit einer mehr als dreimonatigen Haftdauer 
zugenommen. Ihr Anteil betrug in diesem Jahr 25 %. 

VII. Maßnahmen im Strafvollzug 

1. Häftlingsstand 

Zum 31. Jänner 1977 wurden 8.335 Menschen in 
den österreichischen Justizanstalten angehalten. Da­
von waren 5.890 Strafgefange~e ~~d 2.254 Untersuchungs­
häftlinge. Bei der Entwicklung des Häftlingsstandes 
ist zwischen den Strafgefangenen ~~d den Untersuchungs­
häftlingen zu unterscheiden. 'Ilährend der Stand an 
Strafgefangenen trotz Anstieg gegenüber dem Vorjahr 
noch immer um 7 % niedriger ist als im Jahr 1974, ist 
trotz der gemeinsamen Bemühungen von Gesetzgebung und 
Rechtsprechung, Häufigkeit und Dauer der Untersuchungs­
haft möglichst niedrig zu halten, die Anzahl der Per-
sönen, die wegen Verdachtes einer strafbaren 
Handlung in Haft genommen werden,Ende des Jahres 1977 
höher als zum vergleichbaren Stichtag der neiden vor­
angegangenen Jahre und nur um ganz weniges niedriger 
als zum 31. Jänner 1974, wo 2.359 Personen sich in Un­
tersuchungshaft befanden. 

Im Zusammenhang mit dem hohen Häftlingsstand 
früherer Jahre ist auch auf die vom Sekretariat der 
Vereinten Nationen durchgeführte internationale ErhsDung 
über die Häftlingszahlen in den Mitgliedstaaten zu den 
Stichtagen 1. Dezember 1972 und 1. Jänner 1974 hinzu-­
weisen, deren Ergebnisse im VN-DokU!!lent A/CONF. 56/6 
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wiedergegeben wurden. Aus diesen Erhebungen ergibt 
sich, daß Österreich im Verhältnis zur Bevölkeru.ngs­
zahl die höchste Gefangenenzahl in Westeuropa aufweist. 

2. Verbesserung der Belagsituation in den 
Gefangenenhäusern 

Der hohe Häftlingsstand früherer Jahre ist vor 
allem zu Lasten einiger Gefangenenhäuser,insbesondere 
des Gefangenenhauses des Landesgerichtes für Straf­
sachen Wien, gegangen. In den letzten Jahren ist es 
gelungen, die Belagsituation der Gefangenenhäuser zu 
verbessern, insbesondere den Gefangenenstand des lan­
desgerichtlichen Gefangenenhauses Wien I zu verringern. 
Zum 31. März 1977 befanden sich 1.024 Strafgefangene 
und Untersuchungshäftlinge in diesem Gefangenenhaus. 
Im Jahr 1974 waren es zum selben Stichtag noch 1.219 
Personen. Ermöglicht wurde dieser Rückgang des Gefan­
~en&andes trotz der schon erwähnten Zunahme der Unter-
'suchungs~äftlinge u.a. dadurch, daß ein Teil der Straf­
gefangenen, die sonst im landesgerichtlichen Gefange­
nenhaus Wien I angehalten werden müßten, in der Straf­
vollzugsanstalt Hirtenberg untergebracht werden können. 

Diese Entlastung des "Grauen Hauses" ist deshalb 
wichtig, weil eine angespannte Belagsituation das Sicher­
heitsrisiko erhöht und die Möglichkeit einer vernünfti- . 
gen Betreuung im Vollzug wesentlich einschränkt. 

3. Verbesserung der Personallage 

In den letzten Jahren konnte die Personallage 
der im Strafvollzug und in der Bewährungshilfe tätigen 
Justizbediensteten wesentlich verbessert werden. Der 
Personalstand konnte in den Jahren 1970 bis 19'77 von 
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2.551 auf 3.196 Bedienstete, also um 25 % angehoben 
werden. Im Vergleich zum Jahr 1950 konnte der Per­
sonalstand der im Strafvollzug tätigen Justizbe­
diensteten mehr als verdoppelt werden. 

Die Verbesserung der Belagsituation einerseits und 
des Personalstandes andererseits, verbunden mit einer ver­
~mehrten Schulung der Justizbedier.steten, waren Vor­
aussetzung für eine entscheidende Verbesserung des 
inneren Vollzugsklimas. 

4. Verbesserung des inneren Vollzugsklimas 

Aus den erwähnten GrUnden konnte das innere Voll­
zugsklima wesentlich verbessert werden. Es ist eine Tat­
sache, daß anders als in anderen L~ndern, den öster­
reichischen Justizanstalten Gefangenenrevolte fremd 
sind und sich in den letzten Jahrer.. keinerlei ernst-, . 
liche Zwischenfälle ereignet haben. Sicherlich hat dazu 
auch beigetragen, daß die technischen Sicherheitsvor­
kehrungen ebenfalls verbessert werden konnte.-

Zur Verbesserung des Vollzugsklimas in den 
Justizanstalten trägt vor allem auch bei, daß die 
Strafgefangenen, die im Vollzug zur Arbeit ver­
pflichtet sind, zu sinnvolleren Beschäftigungen 
und Arbeiten herangezogen werden können, die 
den Arbeitsbedingungen außerhalb der An-
stalten eher entsprechen. Deshalb werden erhebliche 
Mittel fUr den Ausbau von Werkstätten in den Vollzugs­
anstalten aufgewendet; hiezu ist auf den abgeschlossenen 
Ausbau der Werkstättenhalle in der Strafvollzugsanstalt 
Stein hinzuweisen. 

In- diesem Zusammenhang sind auch d.ie Möglich­
kei ten der Aus- und Fortbildung \'Jährend des Freihei ts­
entzuges von Bedeutung. 
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5. Verbesserung der Möglichkeiten der Aus­
und Fortbildung 

Vor allem der Jugendstrafvollzug hat mit der 
Aus- und Fortbildung der straffällig gewordenen Per­
sonen eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. In der Sonder­
anstalt Gerasdorf, in der alle über männliche Jugend­
liche verhängten Freiheitsstrafen, deren Strafzeit 
sechs Monate übersteigt, vollzogen werden, stehen 
10 Lehrwerkstätten, eine Ökonomie und eine Gärtnerei 
zur Arbeitserziehung und Berufsausbildung und eine 
Anstaltsschule für die Allgemeinbildung sowie die Be-
rufsschule des Bundes in Gerasdorf für Schul-
unterricht zur Verfügung. Ferner ist hier auch auf die 
Anstaltsschule des Gefangenenhauses des Jugendgerichts­
hofes Wien hinzuweisen:.- -' __ 0--'- _:/-1-: 

",~_ ; Um vor allem den jugendlichen Strafge:fangenen 
die erforderliche Ausbildung zu vermitteln, werden von 
der Justiz 37 Lehrer und Erzieher im Lehrerschema be­
schäftigt. 

Bei den erwachsenen Strafgefangenen werden,die 
BemUhun'gen 'umc,'eiIie,,' Kurzausbildung für Anlernarbe i te~, fortges~ 

Ferner werden Fernlehrgänge gefördert und das 
BUchereiwesen in den Justizanstalten ausgebaut. Erst jüngst 
wieder konnten neue Büchereien ihrem Verwendungszvleck über­
geben werden. 

Auf die Aus- und Fortbildung und die Ermöglichung 
sinnvoller Arbeit auch während des Freiheitsentzuges 
wird deshalb so besonderer Wert gelegt, weil es, nimmt 
man das Anliegen, die Gesellschaft vor weiteren Straf-
taten des bereits einmal straffällig Gewordenen zu schützen, 
wirklich ernst, nicht genügt,den Straftä.ter auf bestimmte Zeit 

einzusperren. Wie kurz oder wie lang der Freiheitsentzug 
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im Einzelfall auch immer währt, es kommt in jedem Fall 
der Zeitpunkt, in dem der Strafgefangene wieder ent­
lassen wird. Ihn auf diesen Zeitpunkt und auf die Be­
wältigung der wiedergewonnenen Freiheit vorzubereiten, 
ist das zentrale Anliegen eines vernünftigen Straf­
vollzuges. Dabei ist es sicherlich von entscheidender 
Bedeutung, ob es gelingt,in dem straffällig gewordene~ 
Menschen die richtige Einstellung zu unserer Gesell­
schaft, die eine Gesellschaft arbeitender Menschen ist, 
zu bewahren oder herzustellen. 

6. Neuerrichtung und Sanierung von Justiz­
anstalten 

Es war in den letzten Jahren möglich, auch neue 
Justizanstalten zu errichten. Schon erwähnt wurde die 
Sonderanstalt für den Str.afvollzug an Jugendlichen in 
Gerasdorf. Die Sonderanstalt Gerasdorf ist eine modern 
eingerichtete Anstalt, in der die Ziele eines ver­
nUnftigen Jugendstrafvollzuges mit modernen Mitteln 
verwirklicht werden und in der bis zu 165 Personen 
untergebracht werden können. Zu erwähnen sind auch das 
neu errichtete Gefangenenhaus des Landesgerichtes Inns-

bruck und der neue Häftlingstrakt in der Strafvollzugsan­
stalt Hirtenberg.In der Strafvollzugsanstalt Stein konnte ein 

nei.~er Werkstätten- und Verwal tungstrakt errichtet werden. 
Umfassende Sanierungsarbeiten wurden in den Strafvoll­
zugsanstalten Graz, Garsten und Suben durchgeführt. Die 
bereits erwähnte Sonderanstalt Sonnberg wurde neu adap­
tiert. Andere Generalsanierungen sind im Gange. 

Mit der Strafvollzugsanstalt Wien-Sirnmering 
stebt eine Justizanstalt zur Verfügung, in der es mög­
lich ist, der besonderen Situation von Verkehrs straf­
tätern, bei denen eine Freiheitsstrafe verhängt und 
vollzogen ,,>,erden muß, Rechnung zu tragen. Nach der 
Struktur des dabei in Betracht kommenden Personenkreises 
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sind dabei nicht derart weitreichende Freiheitsbe­
schränkungen nO~lendig wie in den geschlossenen An­
stalten. 

Die bereits im Jahr 1961 eingerichtete Außen­
stelle der Strafvollzugsanstalt Stein in Oberfucha 
dient zur Durchführung des Erstvollzuges. 

7. Finanzielle Aufwendungen 

Trotz der angespannten Budgetsituationwar 
es dem Bundesministerium für Justiz möglich, im ver­
mehrten Maße finanzielle Mittel für den Strafvollzug 
aufzuwenden. Die Budgetmittel für den Strafvollzug 
konnten in den Jahren von 1970 bis 1976 um 142,8 % 
angehoben werden. Auch die Erhöhung der Budgetmittel 
hat zur Verbesserung der Sicherheitsverhältnisse im 
Strafvollzug beigetragen • 

VIII. Entschädigung für Verbrechensopfer 

Die Aufgabe der modernen Strafrechtspflege 
ist nicht nur die Verfolgung und Bestrafung des 
Rechtsbrechers, sondern sie muß auch die wirksame 
Hilfe für die Opfer von Straftaten zum Ziele haben. 

Mit dem Bundesgesetz vom 9. Juni 1972, 
BGBl. Nr. 288, über die Gewährung von Hilfeleistungen 
an Opfer von Verbrechen ist ein erster Beitrag zur 
Erfüllung dieser Aufgabe geleistet worden. Dieses 
Gesetz sieht hiefür Leistungen für Heilungskosten 
und bei Minderung der Erwerbsfähigkeit durch Körper­
verletzung oder Gesundheitsschädigung vor. Im Jahr 
1976 betrug der Aufwand für Hilfeleistungen nach diesem 
Bundesgesetz 984.000 S. Gegenüber dem Jahr 1974 - die 
dem Gesetz vorgesehenen Auslobungen des BMS sind am 
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1.9.1972 und am 13.9. 1973 erfolgt - sind damit die auf­
gewendeten Mittel um etwa 150 % vermehrt worden, wobei 
die Zahl der Fälle, in denen eine Entschädigung gewährt 
wird, in diesem Zeitraum um 53 % zugenommen hat. 

IX. Internationale Zusammenarbeit 

Das Bundesministerium für Justiz bekennt 
sich dazu, daß im Dienst der Verbrechensvorbeugung, 
der Aufklärung der Straftaten und der Strafrechts­
pflege alle Mögli:.chkei ten der modernen Technik zu . 
nützen sind, soweit dies mit den Grundsätzen des 
demokratischen Rechtsstaates vereinbar ist. Es be­
~Urwortet eine intensive internationale Zusammen­
arbeit und wechselseitige R~ilfe zu diesen Zwecken. 
Das Bundesministerium für Justiz schöpft alle Möglich­
keiten aus, die die Europäischen ebereinkommen über 
Auslieferung und Rechtshilfe sowie das Europäische 
Ubereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus, dessen 
Ratifizierung die österreichische Bundesregierung 
in diesen Tagen dem Nationalrat vorgeschlagen hat, 
bieten. 

1. Auslieferung und Rechtshilfe 

-
Mit der weitgehenden Mobilität von Straf-

tätern und im Zusammenhang mit der auch in Österreich 
festzustellenden IIgrenzüberschreitenden" Kriminalität 
haben die Möglichkeiten der Auslieferung und der 
internationalen Rechtshilfe bei der Strafverfolgung 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Andererseits liegt 
es auch im Interesse straffällig gewordener Öster-
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reicher, daß das Strafverfahren wegen einer im Aus­
land begangenen Straftat - im Zusammenhang mit einem 
Verkehrsunfall - nicht im Ausland, sondern von den 
österreichischen Strafgerichten geführt wird, was 
nunmehr im Verhältnis zu einer Reihe von Nach­
barländern - darunter auch der Ungarischen Volks­
republik seit 18.7.1976 - möglich ist. 

Es ist daher seit jeher das Bemühen des BMJ 
gewesen, die Möglichkeiten der Auslieferung und der 
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen zu ver­
bessern. Diese Bemühungen haben gerade in den letzten 
Jahren deutliche Erfolge gebracht. Die Europäischen 

. Ubereinkommen über Auslieferu.'rlg und Rechtshilfe 
samt bilateraler Zusatzverträge sind im Verhältnis 
zur Schweizerischen Eidgenossenschaft mit 14.12 • 
1974 und im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland 
mit 1.2.1977 in Kraft getreten. Mit 18.7.1976 sind 
die Verträge über die Auslieferung und die Rechts­
hilfe in Strafsachen sowie die Ubernahme der Straf­
verfolgung gegenüber der Ungarischen Volksrepublik 
in Kraft getreten. Mit 25.1.1977 ist der Aus­
lieferungsvertrag mit Frankreich in Kraft getreten. 

2. Europäisches Ubereinkommen zur 
Bekämpfung des Terrorismus 

Kein demokratischer Staat kann dem Problem 
des grenzüberschreitenden Terrorismus allein begegnen. 
Deshalb gehört Österreich zu den Unterzeichnern des 
Europäischen Ubereinkommens zur Bekämpfung des 
Terrorismus vom 27.1.1977, an dessen Ausarbeitung 
Österreich auch aktiv mitgewirkt hat. In diesem Zu­
sammenhang ist auch auf die von Österreich ratifizierten 
Ubereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen In­
besitznahme von Luftfahrzeugen und zur Bekämpfung wider­
rechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivil­
luftfahrt hinzuweisen. 
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D'. ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG 

Hinsichtlich der Maßnahmen auf dem Gebiete der 

"Zivilen Landesverteidigung", die bisher auch oft 

fälschlich "Zivilschutz" benannt'wurde, wird nach­

stehend ausgeführt: 

Die vermehrte Anwendung von Isotopen in der Indu­

strie und Medizin, sowie der Bau von Kernkraftwerken, 

haben es notwendig erscheinen lassen, die Ausbildung 

der Exekutive im Strahlenschutz weiter zu verfolgen. 

Auf Grund der Bestimmungen.des Strahlenschutzge­

setzes 1969, wurden bisher 201 Strahlenspürtrupps 

sowie die gleiche Anzahl Reservespürtrupps mit je drei 

Mann zum Messen und Markieren einer eingetretenen Ver­

strahlung ausgebildet und stehen für ·einen allfälligen 

Einsatz zur Verfügung. Diese Strahlenspürtrupps - ca. 

1200 Beamte - sind im gesamten Bundesgebiet verteilt, 

mit den erforderlichen technischen Geräten, Fahrzeugen 

mit Funkeinrichtung und Ausrüstung versehen und jeder­

zeit einsatzbereit. 

Durch die stete Nachschulung wird das Ausbildungs­

niveau auf dem letzten Stand der Strahlenschutztecnnik 

gehalten. Es verfügen bereits vier Dienststellen der 

Sicherheitsbehörden über Luftprospektionssonden, mit 

deren Hilfe es möglich ist, vom Flugzeug oder Hubschrauber 

"aus, radioaktive Strahlenquellen zu orten. Die enge Zu-

III-91 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Heft 1 (gescanntes Original)122 von 124

www.parlament.gv.at



-. 
• 

.' /~ 

- 117 -

sammenarbeit mit derStudiengesellschaft für Atomenergie 

in Seibersdorf gewährleistete auoh im Berichtsjahr eine 

maximale Effizienz des sicherheitsbehördlichen Strahlen­

schutzdienstes. 

Es wurden im Berichtszeitraum weitere Katastrophen­

schutzseminare. für Führungskräfte des Bundes, der Länder 

und Gemeinden abgehalten. Die überörtliche Ausbildung 

von Personen, die bei Katastrophen aller Art, als Ein­

satzleiter in Betracht kommen, stellt einen wesentlichen 

Beitrag zur Erhöhung des Sicherheitsfaktors für die Be­

völkerung dar. 

Überdies wurde bereits in acht Bundesländern - alle 

außer Wien - Teilstrecken für die Funkfernauslösung für 

die vorhandenen Feuerwehrsirenen errichtet oder stehen 

unmittelbar vor der Errichtung. Diese können von der 

Landesw~rnzentrale bzw. von Steuerzentralen auf Bezirks­

ebene synchron ausgelöst werden. Dieses Sirenenkonzept 

dient nicht nur zur Warnung der Bevölkerung in den An­

laßfällen der Umfassenden Landesverteidigung, sondern 

auch in friedensmäßigen überörtlichen Katastrophensitua­

tionen. 

Auf Grund der vom Arbeitsausschuß "Z" geschaffenen 

Musterkatastrophenschutzpläne, d ie im Wege der Ver­

bindungsstelle allen Bundesländern empfohlen worden 

sind, wurde bereits von der Mehrzahl der Ämter der Lan-

d'esregierungen auf Gemeinde und Bezirksebene Katastrophen-
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schutzpläne ausgearbeitet. Im Bundesland Niederösterreich 

wurde im Bericbtsjabrder auf den Gemeinde- und Bezirks­

plänen basierende Landeskatastrophenschutzplan finalisiert. 

In den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreicb, 

Tirol und Salzburg stehen Katastrophenhilfegesetze, die 

neben den Katastrophenschutzplänen die Heranziehung der 

Einsatzorganisationen zu überörtlichen Einsätzen vorsieht, 

zur Verfügung. 

Von den Beamten des Entminungsdienstes wurden im Jahre 

1976 in Österreich 205.206 kg sprengkräftige Kriegsmunition 

geborgen und vernichtet. In dieser Aufzählung sind 173 

Fliegerbombenblindgänger verschiedener Art, Herkunft und 

Kaliber, enthalten. 

Außer der allgemeinen Beseitigung von sprengkräftigen 

Kriegsrelikten, die auf Grund von 1.836 Fund- bzw. Wabr-

nehrnungsmeldungen im Berichtszeitraurn durchgeführt wurde, 

konnte im Jahre 1976 auch die Isolierung der in Großmittel 

im Erdreich lagernden Kampfstoffgranaten abgeschlossen wer­

den. Insgesamt wurden ca. 420 Tonnen und zwar 

24.348 Stk. 

4.346 " 
1 .108 " 

10,5 cm Granaten 
7,5 cm Granaten und 

15 cm Granaten 

geborgen,munitionsbehandelt, in Alu-Hülsen eingebracht 

und in 5 Betoncontainer deponiert. 
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